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(Beginn der Anhérung: 10:06 Uhr)

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrifRe Sie im Sachsischen Landtag
zur 7. Sitzung des Ausschusses fur Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz. Ich
winsche den Abg. Kay Ritter, Ina Klemm und Hajo Exner alles Gute nachtraglich zum
Geburtstag.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich mdchte Sie dartber informieren, dass
aufgrund eines Krankheitsfalls heute Frau Meier von der Fraktion BUNDNISGRUNE
anwesend ist. Das ist auch die antragstellende Fraktion. Nach unserer
Geschaftsordnung, 833 Abs.2 Satz2, ist Frau Meier von der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN berechtigt, an dieser Sitzung teilzunehmen. Frau Meier
hat somit auch das Fragerecht.

Meine Damen und Herren! Wir kénnen sofort in den Tagesordnungspunkt 1, 6ffentliche
Anhérung zum Thema ,Rlckzahlung von Corona-Hilfen uUberprifen, fair und
transparent gestalten — Unternehmen und Soloselbststandige entlasten,
Verwaltungsverfahren verbessern“, ein Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/Die
GRUNEN, Drucksache 8/2604, eintreten. Der Antrag wurde am 2. Mai 2025 an den
Ausschuss fur Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz Uberwiesen. Der
Ausschuss hat am 27. Mai 2025 die Durchfihrung einer 6ffentlichen Anhdrung
beschlossen.

Als Sachkundige haben sich folgende angemeldet: Herr Olaf Behrends,
Hauptabteilungsleiter der Hauptabteilung Recht und Steuern der Handwerkskammer
Dresden,; Frau Rechtsanwadltin  Anette  Ehlers, Vizeprasidentin  des
Unternehmerverbandes Sachsen e. V.; Frau Gritt Englert, Landesvorstand DEHOGA
Sachsen e. V.; Herr Lars FalBmann, Vorstand des Landesverbandes der Kultur- und
Kreativwirtschaft Sachsen e. V.; Frau Friederike Kislinger, Themenleitung
Selbststandige Arbeitswelten gestalten bei KREATIVES SACHSEN; Herr Dirk Kranig,
Abteilungsleiter Bearbeitung Corona der Séachsischen Aufbaubank, sowie Herr
Christoph Neuberg, Hauptgeschaftsfuhrer der IHK Chemnitz. lhnen allen ein
herzliches Willkommen!

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir kbnnen direkt in die Anhorung eintreten.
Ich bitte die Sachkundigen, sich kurz vorzustellen und ihren Impulsvortrag mit einer
maximalen Redezeit von 10 Minuten zu halten. Als Erstes bitte ich Herrn Olaf
Behrends von der Handwerkskammer Dresden zu Wort.

Olaf Behrends:

Vielen Dank, Herr Thumm. Ich denke, man kann mich hodren. Frage: Muss ich
aufstehen oder kann ich sitzen bleiben?

(Stellv. Vors. Thomas Thumm: Nein, bitte bleiben Sie sitzen!)

— Gut. Vielen Dank fur die Einladung zur Anh6rung und dafir, als Handwerkskammer
Dresden zur 6ffentlichen Anhoérung geladen zu werden. Sehr gern nehmen wir dazu



Stellung. Vorab mochte ich erwdhnen: Ich habe bereits eine Stellungnahme tbersandt.
Ich denke, dass sie auch schon verteilt wurde, damit ich das nicht alles wiederholen
muss. Darin hatte ich bereits die Position der Handwerkskammer tber die letzten Jahre
sowie die aktuelle Position zusammengefasst.

Daran anknipfend mdchte ich gleich Bezug nehmen auf das Jahr 2020, Marz 2020,
Coronakrise. Letztlich hat sie da begonnen. Die pandemische Lage wurde ausgerufen.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein umfangreiches Hilfspaket in die Wege
geleitet und darliber beraten. Auch der Freistaat Sachsen hat sich um sofortige Hilfe
fur Kleinunternehmen, fir Soloselbststdndige — insbesondere auch fir
Handwerksunternehmen, die als kleinste Unternehmen, Kleinunternehmen davon
betroffen waren — bemuht. Handwerksbetriebe waren ganz besonders betroffen, weil
diese kleinteiligen Betriebe einerseits kaum Vertretung hatten und andererseits gab es
erhebliche Probleme durch Umsatzeinbuf3en bzw. es gab Gberhaupt keine Einnahmen
mehr, wenn diese Betriebe durch angeordnete Schliel3ungen,
Kontaktbeschrankungen nach den Coronaschutzverordnungen, die das erste Mal im
Méarz 2020 in Kraft getreten sind, schlieBen mussten. Laufende Kosten, Miete,
Darlehen: Alles, was mit dem Handwerksbetrieb zusammenhéanagt, ist weitergelaufen.

Ganz besonders herauskristallisiert haben sich damals zwei Gewerke: Friseurbetriebe
und Kosmetikbetriebe — das werden die meisten von lhnen wissen — waren von den
Schlielfungen ganz besonders betroffen; allerdings waren sie auch von Unklarheiten
betroffen, weil damals die Diskussion um erlaubnisfreie Tatigkeiten, beispielsweise
medizinisch notwendige Tatigkeiten, bestand. Was die wenigsten in der Verwaltung
und der Politik wussten — das muss ich auch sagen —: Die genaue Abgrenzung
medizinisch notwendiger Tatigkeiten war auch damals schon erlaubt, aber es fuhrte
zu Diskussionen, sodass Unsicherheiten entstanden sind. Das Gleiche gilt fur
Friseurbetriebe, doch ganz besonders fiir den Bereich Kosmetik.

Dies betraf allerdings auch andere Betriebe aus dem Handwerk, ich méchte
beispielhaft Sanitar, Heizung, Klima oder Elektro nennen. Auch dort gab es
Diskussionen, Unsicherheiten, wobei im Nachhinein wahrscheinlich unstreitig sein
durfte, dass gerade diese Betriebe, diese Gewerke sogar systemrelevant sind; denn
ohne Elektrobetriebe, ohne Sanitar und Heizung wird kein Krankenhaus funktionieren.
Genauso muss man schon fast sagen, dass Kfz-Betriebe an irgendeiner Stelle
systemrelevant gewesen sind. Unheimliche Unsicherheiten pragten damals das Bild
fur fast anderthalb Jahre: verschiedenste Coronaschutzverordnungen, auch eine
Notfallverordnung, teilweise widersprichliche Aussagen, die dann dazu fuhrten, dass
die Handwerksbetriebe mit diesem Problem sehr zu kdmpfen hatten.

Sehr positiv wurde die Unterstiitzung des Freistaates aufgenommen, auch die des
Bundes. Heute wollen wir, denke ich, Gber die zwei Hilfsprogramme debattieren, die
damals der Bund fur Kleinunternehmen und Soloselbststandige startete. Das waren
einerseits die Coronasoforthilfen und andererseits die Uberbriickungshilfen. Das
Positive liegt auf der einen Seite. Das Negative — Uber das wir hier bestimmt
debattieren werden — lag in den Unsicherheiten, in den widerspriichlichen Aussagen,
die gerade fur Handwerksbetriebe zu Unsicherheiten fuhrten. Es waren
widersprichliche Aussagen von verschiedenen Staatsregierungen — auch innerhalb
der damaligen hiesigen Staatsregierung des Freistaates Sachsen —, aber es war auch
die unterschiedliche Handhabung der Bundeslander.



Das ist etwas verwunderlich, weil es gerade um Coronasoforthilfen des Bundes ging.
Das geht bis hin zu der Frage, die uns und besonders die vielen Betriebe heute noch
bewegt: Das ist die Frage der Ruckzahlung und Anrechnung eines sogenannten
Unternehmerlohns; dieser wird bis heute von der Handwerkskammer gefordert. Ich
habe die Resolution als Anlage der Stellungnahme beigefiigt. Die Resolution der
Vollversammlung — das oberste Gremium der Handwerkskammer —vom 3. Juni dieses
Jahres hat noch mal mit vier Punkten untermauert, dass der Unternehmerlohn bis
heute das grol3e Problem ist, also dass die soloselbststandigen Kleinunternehmer —
im Gegensatz zu Arbeitnehmern, die beispielsweise Kurzarbeitergeld bekommen
haben — Uberhaupt keine eigene Versorgung hatten. Sie hatten lediglich das
Instrument der Liquiditatsengpasse, also die Mdaglichkeiten, die laufenden Kosten zu
minimieren.

Und was noch zur Verunsicherung fuhrte, war, dass das in den einzelnen
Bundeslandern anders geregelt wurde. Beispielhaft sei Baden-Wirttemberg genannt,
die fur den Unternehmerlohn eine extra Landesregelung getroffen haben. Aber auch
die unterschiedlichen Aussagen fihrten dazu: Selbst auf der Homepage des
Bundeswirtschaftsministeriums stand noch am 20. Marz 2020, dass diese Soforthilfen
nicht zuriickzuzahlen seien. Sie sehen daran, dass gerade fur Handwerksbetriebe
alles etwas schwer verstandlich war.

Ja, das sind die Forderungen. Aktuell sind das weiterhin die Probleme, weil viele
Betriebe jetzt mit Ruckforderungsbescheiden konfrontiert sind. Das sind aktuelle
Unsicherheiten. Ich habe erst gestern zufallig ein Telefonat gefiihrt. Ich hatte einen
Anruf von einem Betrieb, der bereits zurlickgezahlt hat und jetzt nach eigener Aussage
angeblich nicht mehr unter die Hartefallregelung fallt, weil gar keine Prifung mehr
erfolgen soll. Das sind so alles Einzelfélle, die jetzt hochkommen. Doch man muss erst
einmal abwarten.

Durch die Handwerkskammer wird einerseits die Aussetzung der Ruckforderung Ende
Juni dieses Jahres wund andererseits die am 10. Juli veroffentlichten
Zinserleichterungen sowie das weitere Entgegenkommen der Staatsregierung als sehr
positiv bewertet. Nach wie vor bleibt aber abzuwarten, ob wirklich alle Hartefélle,
gerade im Handwerk, damit erfasst werden.

Wir sehen, dass es noch Unklarheiten und auch noch Unsicherheiten gibt, bis hin zu
der Frage: Was ist entscheidend fur das Einkommen? Welches Jahr? 2023 sei wohl
das entscheidende Jahr. Aber manche, die von den kleinen Betrieben inzwischen
aufgegeben haben oder in Rente sind, haben dieses Jahr weniger Einnahmen als
2023; das als kleines Beispiel.

Das wird uns weiterhin bewegen. Auch das Thema der erfolgten Rickzahlung
derjenigen, die freiwillig zurtckgezahlt haben und jetzt nach eigenen Aussagen
nachtraglich nicht mehr unter die Hartefallregelung fallen sollen, wird uns bewegen,
wahrscheinlich auch noch mal die Staatsregierung.

Vielen Dank.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Herr Behrends, ich danke lhnen fur lhre Ausfihrungen. Frau Ehlers ist noch nicht
zugegen; das sehe ich von hier aus schlecht, weil Herr FaBmann direkt davorsitzt.



Deswegen schlage ich vor, dass wir mit Frau Englert fortfahren. Frau Englert, Sie
haben das Wort, auch Sie haben 10 Minuten. Danke.

Gritt Englert:

Recht herzlichen Dank. Ich bin heute in meiner Funktion als Landesvorstand des
DEHOGA Sachsen geladen. GleichermalRen bin ich Unternehmerin in Leipzig. Wir
fuhren ein Restaurant direkt am Marktplatz. Ich mdchte mich recht herzlich fur die
Einladung bedanken und gleich zu den Problemen kommen, die wir als DEHOGA
Sachsen sehen.

Wir sind ganz ohne Frage eine der am starksten betroffenen Branchen. Wir waren
sieben Monate komplett geschlossen, wir waren Uber viele Monate von
TeilschlieBungen betroffen, wir hatten Offnungszeiten, die stark verkiirzt waren, es gab
Abstandsregelungen etc. pp. Unsere Branche schlisselt sich in verschiedene
BetriebsgréRen. Nur zu ihrer Kenntnis: 90 % unserer Unternehmer haben unter zehn
Mitarbeiter. Demnach ist auch unsere Branche sehr stark von der Soforthilfen-
Regelung betroffen.

Fur uns stellen sich folgende Probleme dar: zum einen die rechtliche Unsicherheit. Wie
der Kollege eben schon sagte, haben sich die Bedingungen fur die Sofort- und
Uberbriickungshilfen seit 2020 mehrfach geandert. So gibt es allein tiber 18 FAQs, die
teilweise noch im Nachhinein angepasst worden sind und die Uberbriickungshilfen
betreffen. Auch wir prangern die Ungleichbehandlung zwischen den Bundeslandern
an. Es wurde soeben beschrieben, dass unterschiedliche Sachen anerkannt wurden,
unterschiedliche Investitionen etc. pp. Fur uns als Unternehmer stellt sich ganz einfach
das Bild dar: gleiche Voraussetzung, aber je nach Bundesland voéllig unterschiedliche
Behandlung. Das empfindet die Unternehmerschaft aus unserer Sicht zu Recht als
unfair.

Viele unserer kleineren Unternehmen leiden unter der birokratischen Uberforderung.
Die groReren Unternehmen mussten zur Antragstellung zwingend prifende Dritte
einschalten. Die kleineren Unternehmen konnten die Antrage selber stellen und die
Endabrechnung selber machen. Das hat sich fur viele Unternehmer als schwierig
dargestellt. Viele haben aus Panik einfach gezahlt, obwohl sie es von ihrem Kapital
her nicht gekonnt hatten, weil sie schlicht und ergreifend nicht damit klargekommen
sind.

Die wirtschaftliche Belastung fur unsere Branche ist sehr grof3. Ich muss Ihnen allen
nicht erklaren, dass Inflation, Energiekosten, Fachkraftemangel etc. pp. die Branche
ganz stark belasten. So sind Riickforderungen — gerade bei den Uberbriickungshilfen,
die bei groReren Unternehmen in den sechsstelligen Bereich gehen — nicht zu
schultern.

Es wurde schon eben positiv bemerkt, dass es seit dem 10. Juli in Sachsen
Regelungen durch die Staatsregierung gibt, die das Ganze etwas erleichtern bzw.
abmildern sollen. Das erkennen wir als Branchenverband selbstverstandlich an.
Nichtsdestotrotz bestehen die Probleme: dass es Rickforderungen in sehr grof3er
Hohe gibt, dass die FAQs nicht transparent sind, dass wir als grof3ere Unternehmen —
das habe ich schon in einigen Runden gesagt — keine Moéglichkeit haben, an die SAB
selbststandig heranzutreten. Auch unsere Steuerberater haben diese Mdglichkeit



nicht. Der Kontakt wird einseitig seitens der SAB aufgenommen. Das ist flr uns nicht
transparent und auch nicht verhaltnismaRig.

Ich danke.

Stell. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank, Frau Englert, fur Ihre Ausfuhrungen. Als nachsten Sachverstandigen bitte
ich Herrn Lars FalRmann um das Wort. Auch Sie haben 10 Minuten. Vielen Dank.

Lars FalBmann:

Mein Name ist Lars FalBmann. Ich bin im Vorstand des Landesverbands der Kultur-
und Kreativwirtschaft, die in Sachsen zum Beispiel tber 20 000 Soloselbststandige
vertritt, aus verschiedensten Bereichen. Darunter sind viele, die von den
Einschrankungen von Anfang an und teilweise bis zu zwei Jahre betroffen waren,
durch Auftrittseinschrankungen bis hin zu zeitweise vollstandigen Tatigkeitsverboten.
Es durften keine Konzerte stattfinden, Clubs durften nicht 6ffnen, Festivals und
Theaterauffihrungen waren abgesagt.

Das alles sind Dinge, von denen die Kultur- und Kreativwirtschaft betroffen war und —
das muss man sagen — immer noch ist. Wir merken es noch immer, dass die
Besucherzahlen noch nicht dort sind, wo sie vor Corona waren. Das hat auch damit zu
tun, dass der gesamte Nachwuchs Uber zwei Jahre daran gewohnt wurde, nicht
wegzugehen, sondern sich andere Freizeitbeschaftigungen zu suchen.

Das war kein eigenes Verschulden der Branche, sondern es wurde zum Schutz der
Gesellschaft gemacht. Ich denke, die Kultur- und Kreativwirtschaft hat dabei auch sehr
gut mitgemacht. Am Ende ist es — ich sage mal — ein Sonderopfer, das natirlich auch
andere Branchen erbringen mussten. Aber dort muss man tber eine Kompensation
sprechen, und deshalb gab es ja die Hilfen.

Allerdings wurden diese Hilfen meist als Billigkeitsleistungen zur Verfiigung gestellt,
das heit freiwilige Zahlungen ohne Rechtsanspruch, was jetzt bei
Ruckzahlungsforderungen durchschlagt, weil man einfach nicht die Breite der
rechtlichen Mdglichkeiten hat, dagegen vorzugehen. Das passt nicht ganz zu dem,
was am Anfang auf Bundesebene versprochen wurde; denn man hat gesagt: Wir
sichern Existenzen, wir vermeiden Zahlungsschwierigkeiten. Das hat damals vielleicht
gut geklappt. Jetzt, funf Jahre spater, treten jedoch genau diese
Zahlungsschwierigkeiten auf.

Das hat damit zu tun, dass von der Politik versprochen wurde — um auch die
Bevolkerung ein wenig zu beruhigen —, dass unkompliziert geholfen wird. Auf der
anderen Seite stand aber in den Bescheiden, dass zum Beispiel nur betriebliche
Fixkosten anerkannt werden, keine privaten Lebenshaltungskosten. Bei
Soloselbststandigen bedeutet das aber, dass die grof3ten Kosten zum Beispiel
Krankenkassenbeitréage sind oder der allgemeine Lebensunterhalt und dass es dafur
auch keine getrennte Kassenfiihrung gibt. Teilweise wird dasselbe Konto flr private
und berufliche Dinge verwendet. Das ist bei den meisten Leuten dort einfach
Lebensrealitdt und normal, auch wenn es in anderen Unternehmen vielleicht anders
ist.



Hinzu kam, dass die Bedingungen unterwegs verscharft wurden. Das sieht man auch
an diesen FAQs, die immer wieder aktualisiert wurden. Am Ende haben es viele Kultur-
und Kreativschaffende so verwendet, wie es am Anfang dargestellt war: dass man zum
Beispiel die Krankenkassenbeitrdge davon bezahlt hat. Man muss es sich vielleicht so
vorstellen, wie wenn man jemandem einen Rettungsring zuwirft und Jahre spater sagt:
Hey, du hast dich an dem Rettungsring falsch festgehalten.

Heute wird so argumentiert, dass man ja Grundsicherung hatte beantragen kénnen.
Das hatte vielen Kultur- und Kreativschaffenden auch mehr geholfen. Sie hatten am
Ende mehr davon gehabt, weil sie dann statt 800 Euro vielleicht 1 000 oder 1 200 Euro
gehabt hatten. Sie hatten ihre Miete und Krankenversicherung bezahlen konnen. Dort
hat man allerdings das Problem, dass die Politik davon ausgegangen ist, dass die
Pandemie nicht so lange dauert. Die erste Soforthilfe war Gber drei Monate angelegt.
Viele sind auch davon ausgegangen und haben gedacht, sie kommen dann irgendwie
Uber die Runden.

Der Gang zur Grundsicherung ist etwas, wovon man sagt, dass es irgendwie
Erniedrigung ist. Das hat man vielleicht in den letzten 30 Jahren, in denen man
soloselbststandig war, nicht gemacht. Sprich: Man hat dort das falsche Geld
verwendet. Um noch einmal das Beispiel des Rettungsrings zu bringen: Man hat
sozusagen zwei Rettungsringe bekommen, aber nach dem falschen gegriffen. Im
Nachgang kann man immer sagen, man hatte es anders machen sollen, aber in der
Realitat waren es sehr stressige Zeiten, sodass man nicht tiberlegen konnte: Wonach
greift man jetzt beim Untergang?

Wir haben auch eine Krisenkette, die jetzt ein wenig durchschlagt. Wir hatten die
Coronakrise, danach kam die Energiekrise. Das hat auch sehr viele Veranstalter,
Kreativschaffende betroffen, weil die Leute nicht mehr weggegangen sind, da sie es
sowieso nicht mehr gewohnt waren. Jetzt haben wir die Coronahilfen-Zuriickzahl-
Krise, wodurch man das dritte Mal vor solch eine existenzielle Sache gestellt wird. Das
ist kein Einzelfall, sondern es ist eine Kettenreaktion. Es sind immer wieder die
Gleichen betroffen und es sind immer wieder diejenigen betroffen, die am wenigsten
haben und sich am wenigsten wehren kénnen.

Dann haben wir noch die gréReren Einrichtungen, die Clubs, an denen teilweise eine
Gastronomie hangt. Die haben teilweise Investitionshilfen in Anspruch genommen, um
hygienische Bedingungen zu verbessern, um den vielen Regelungen, die es gab —
auch im Hinblick auf Infektionsschutz —, gerecht zu werden. Es sind Warenautomaten
beschafft worden, es sind zusatzliche WCs eingebaut worden, um diesen Regelungen
gerecht zu werden. Auch dort gibt es jetzt Ruckforderungen, indem gesagt wird: Na,
das WC war ja ein Betriebsausbau. Und ein Warenautomat — woraus man sich sein
Getrank holen kann — wird jetzt zur Produktionsausweitung deklariert. Dort reden wir
auch von Riuckforderungen, die teilweise viel hdher sind als die Rickforderungen aus
der Soforthilfe.

Die drei Monate hatte ich bereits erwahnt. In den Bescheiden stand nattrlich drin, dass
man innerhalb von drei Monaten irgendwie nachweisen muss, dass dieser Bedarf
bestanden hat. Jetzt, im Nachgang, wenn man die Diskussion mit Steuerblros sieht,
ist es immer ein wenig schwierig, solch einen Dreimonatszeitraum abzugrenzen. Auch
dort musste man schauen, ob die Bescheide, die damals rausgeschickt wurden, bis zu
Ende gedacht waren — wahrscheinlich nicht, denn man musste erst einmal irgendwas



rausschicken — und ob man das heute genauso behandeln sollte, wie es damals
beschieden wurde.

Eine wichtige Frage fur die Kultur- und Kreativwirtschaft ist auch: Wer hat denn
eigentlich von der Sache profitiert? Profitiert haben die gro3en US-amerikanischen
Plattformen, zum Beispiel Netflix, YouTube, Amazon. Zoom hat prima profitiert, die
Spieleindustrie hat Rekordumsatze in dieser Zeit geschrieben. Das alles sind
Branchen, die in Deutschland teilweise nicht besteuert werden. Und jetzt haben wir die
Situation dieser Rickforderungen. Sprich: Die Ruckforderungen werden weitere
Kultur- und Kreativschaffende vom Markt nehmen — mit dem Vorteil flr die grofRen
Plattformen, weil dann noch mehr Leute dorthin abwandern und die Vielfalt noch mehr
zurtickgenht.

Was kann Sachsen tun? — Naturlich die Hartefallregelung grof3ziigig anwenden, faire
Losungen dafir beschreiten. Ich denke, dieser Antrag der GRUNEN geht schon in die
Richtung, kdnnte aber noch viel weitgehender sein. Es ist auch im Rahmen der
Wirtschaftsfoérderung zu schauen, ob man sagt, man spielt den grof3en Plattformen
noch mehr Kunden zu, oder man bemdiht sich, die Kultur- und Kreativwirtschaft wieder
handlungsfahig zu machen.

Wie sieht die Zukunft aus? Wir reden jetzt tGber Dinge, die vor funf Jahren passiert
sind. Was mir in der ganzen Diskussion auch ein wenig fehlt, ist: Was ist, wenn die
nachste Pandemie kommt? Ich glaube, das verdrangt jeder, aber das Risiko liegt jedes
Jahr bei 3 %. Es kann todlicher sein, es kann weniger todlich sein. Wie gehen wir mit
diesen Themen um? Ich denke, in Anbetracht dieser Dinge misste man jetzt schauen:
Was hatte man damals vielleicht anders machen missen? Deshalb noch einmal der
Hinweis dazu.

Danke.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank, Herr FaBmann; das war nahezu eine Punktlandung. Frau Kislinger, Sie
haben das Wort.

Friederike Kislinger:

Danke sehr. Ich bin heute ebenso stellvertretend flr den Landesverband der Kultur-
und Kreativwirtschaft Sachsen hier anwesend. Dort bin ich tatig im Projekt Kreatives
Sachsen und leite den Themenschwerpunkt ,Selbststandige Arbeitswelten gestalten®.

Ich beziehe mich in meinem Redebeitrag auf meine alltagliche Arbeit aus den
Erfahrungen in den Beratungen mit Akteuren in der sé&chsischen Kultur- und
Kreativwirtschaft. Ein Dank geht an dieser Stelle an den hiesigen Regionalverband
»Wir gestalten Dresden®, mit dem wir in dieser Thematik eng zusammenarbeiten.

Der Fokus unseres Statements liegt auf der Uberpriifung der Riickzahlung von
Coronabhilfen, einer fairen und transparenten Gestaltung des Vorgangs, auf der
Entlastung von Unternehmen und vor allem den Soloselbststandigen, auf einer
Verbesserung des Verwaltungsverfahrens, weiterhin auf einer flexibleren Anpassung
des Bemessungszeitraumes, einer Anwendung der Hartefallregelung auch fir bereits



zurtckgezahlte Zuschisse und der Bundelung von Rickmeldestrukturen durch die
Fachverbande und weniger das Verlassen auf Einzelmeldungen.

Wir finden, der Freistaat Sachsen tragt eine besondere Verantwortung, bei
Ruckforderungen Transparenz, Rechtssicherheit und vor allem soziale Fairness
sicherzustellen. Der Prozess um die Ruckforderung der Coronasoforthilfen hat die
Arbeitswelt vieler sdchsischer Akteur/-innen in der Kultur- und Kreativwirtschaft in den
vergangenen Wochen und Monaten erheblich belastet und ihre Arbeitswelt stark
beeinflusst.

Trotz der Erleichterung der Zahlungsmodalitaten und dem kuirzlich freigeschalteten
Verfahren um eine Hartefallprifung bedeutet der Prozess fir viele eine extreme
Existenzgefahrdung. Darin schlieRRe ich mich den AuRerungen von Herrn FaBmann an.
Fur die meisten war die Pandemie mit einem sofortigen Stopp der Ausibung ihrer
Berufe verbunden. Keine Konzerte, geschlossene Ausstellungen, leere Bihnen — das
sind nur einige Beispiele. Somit kam zwangslaufig ein gro3er solidarischer Anteil, die
Pandemie einzuddmmen, aus der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Hilfsprogramme und Unterstitzungsmoglichkeiten von Bund und Land waren
daher fur viele der Akteur/-innen ein wichtiger Anker, um tberleben zu kdnnen. Der
Antragsprozess zu den Soforthilfen war jedoch gekennzeichnet durch einen sehr
intransparenten Vorgang, eine nachtragliche Auslegung der Forderrichtlinien, keine
Hinweise auf Ratenzahlung und Stundungsmoéglichkeiten in den Schreiben, eine
unklare Formulierung von Fristen, abweichende Berechnungsgrundlagen als zum
Zeitpunkt der Beantragung und unterschiedliche o6ffentliche Aussagen zur
Ruckzahlbarkeit von Hilfen.

Bei der Berechnung der Rickforderungen dirfen die Lebenshaltungskosten von
Soloselbststandigen und der Unternehmer/-innen-Lohn von kleineren Unternehmen
nicht als Betriebsausgabe mit eingerechnet werden. Unser Einwand kommt daher,
dass eine sachgerechte Prifung verlangt wird, eine individuelle Betrachtung des
Liquiditatsengpasses und des tatsachlichen Finanzbedarfs zu Beginn der Pandemie.

Kapitalgesellschaften kdnnen das Geschaftsfihrendengehalt als Personalkosten
ansetzen. Dass Soloselbststandige den Betrieb ohne finanzielle Mittel
aufrechterhalten und zusatzlich Ausgaben téatigen sollen, erscheint demgegeniber als
unverhaltnismanig.

Generell zeichnet sich im Prozess die wiederkehrende systemische Ungerechtigkeit
besonders fur Soloselbststandige und Hybridbeschaftigte ab. Doch es ging um die
blanke Existenz und viele griffen dankbar nach diesem Strohhalm. Und heute geht es
wieder um die blanke Existenz. Fakt ist: Soloselbststandige haben nach wie vor wenig
Lobby und sind unterreprasentiert. Die Nachteile einer Selbststandigkeit sind auf die
Rahmenbedingungen bei der Austibung der Arbeit zurtickzufiihren. Dazu z&hlen eine
mangelnde soziale Absicherung, die fehlende Altersvorsorge, zu spat gezahltes
Krankengeld, der stetige Kampf um die Honorare. Und wir sprechen in der Kultur- und
Kreativwirtschaft Uber existierende Honorarempfehlungen, die erst seit einem
Dreivierteljahr seitens des SMWKT existieren.

Des Weiteren sind die fehlende Unterstitzung im Fall einer Familiengriindung, eine
schwache Interessensvertretung in politischen Gremien und eine gefuhlt geringe
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gesellschaftliche Anerkennung des Wertes kreativer Arbeit zu nennen. Das belegt
unter anderem der Fachbericht, den wir im Rahmen von Kreatives Sachsen 2023
herausgebracht haben, mit einer Umfrage der Wahrnehmung der Akteur/-innen vor,
wahrend und nach der Pandemie.

Erlauben Sie mir bitte noch einen wichtigen Einblick in die wundervolle Branche, in der
wir arbeiten, und ihre typischen Merkmale. Dieser ist wichtig, um die Probleme im
Prozess der Rickforderung der Soforthilfen zu verstehen.

Die Kreativwirtschaft ist mit ihren zw6lf Teilmérkten eine sehr groRRe
Wirtschaftsbranche, ohne die es hierzulande keinen Fortschritt geben wirde. Ein
markantes Merkmal fir das Branchengeflige ist, dass Soloselbststandigkeit eine
zentrale Rolle spielt. Soloselbststandige und Freiberufler/-innen sind mit der
Schaffung, Produktion, Verteilung und Verbreitung von kulturellen und kreativen
Gutern und Dienstleistungen betraut, als Grundlage fiur nachgelagerte
Wertschopfungsprozesse.

Entsprechend lasst sich die zentrale Bedeutung von Soloselbststandigen unter
anderem auch an den Beschaftigungsdaten ablesen. Im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft ist der Besatz an Soloselbststandigen in der Kultur- und
Kreativwirtschaft anteilig doppelt so hoch. Recht viele Ausbildungsberufe in den
einzelnen Teilbranchen minden heutzutage zwangslaufig in eine Selbststandigkeit.
Wir sprechen hier zum Beispiel von den freien darstellenden Kinsten, dem
Kunstmarkt, der Musikwirtschaft, Design, dem Kunsthandwerk.

Seit Marz dieses Jahres erleben wir erneut viele Einzelschicksale in den Beratungen,
ahnliche Szenarien wie wahrend der Pandemie. Nun sind die Ruckforderungen der
Soforthilfen das, was die Menschen wiederum ohnméchtig macht. Ohnmachtig um den
Prozess, die Frage, woher sie das Geld nehmen, und leider oft aus Angst vor
Repressalien gehen sie auch in die sofortige Ruckzahlung — wohlwissend, dass es
jetzt wieder eine lange Durststrecke geben wird. Die Berichte, woher das Geld
zusammengeliehen wird, sind zum Teil leider sehr erschreckend.

Bemessungsgrundlage ist der Einkommensteuerbescheid von 2023, drei Jahre nach
der Pandemie, als einige halbwegs wieder sattelfest in ihren Berufen waren. Die
Ruckforderungen kommen nun 2025 in einer Phase, in der Gelder gestrichen und
gekurzt wurden, mit enormen Sparmalinahmen — auch wieder sehr toxisch fur diese
Branche — unter anderem ja auch in den kulturellen Bereichen.

Wir sprechen nicht nur von den staatlich finanzierten Einrichtungen, die ebenso durch
Einsparungen zu kdmpfen haben, sondern auch von unzéhligen kleinen Spielstétten,
Clubs, die dennoch zeitweise von FoOrderungen abhangig sind und in denen
hauptséachlich freie Berufe arbeiten, zum Beispiel der Ton- oder der Buhnentechniker.
Hinzu kamen — wie eben schon gehort — die Energiekrise und heutzutage die immens
steigenden Kosten.

Positiv zu bewerten ist die Madglichkeit einer Hartefallprifung. Hartefall heifdt
Existenzgefdhrdung zum aktuellen Zeitpunkt und zum Zeitpunkt der falligen Zahlung,
eine wirtschaftliche Schieflage oder eine schlechte Auftragssituation. Dennoch
mussen alle Vermdgenswerte recht umfangreich angegeben werden, und dass nun
erneut an gebildete Ricklagen — oftmals fir die Altersvorsorge gedacht — gegangen
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wird, |0st bei vielen Kopfschitteln und Ratlosigkeit aus. Hier werden die Probleme
lediglich in die Zukunft verlagert.

Leider greift die Harteregelung nicht bei denjenigen, die bereits zurlickgezahlt haben,
weil sie den Prozess intransparent empfanden, aus Angst vor nicht absehbaren
Konsequenzen. Sie haben sich erneut verschuldet durch private Darlehen, nahmen
ihre Ersparnisse und auch die der Kinder. Der Frust bei denen ist gerade recht hoch,
da sie zum Beispiel durch ein Widerspruchsverfahren nun die Hartefallregelung hétten
in Anspruch nehmen kénnen — alles Alltag in unserer Betrachtung.

Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass die anfanglich zugesagten Hilfen nicht
im Nachhinein zu einer existenzbedrohenden Falle werden. Es geht darum, Vertrauen
wiederherzustellen und die Basis fur eine nachhaltige Erholung unserer Wirtschaft zu
schaffen. Wir fordern daher eine erneute Prifung von méglichen Randgruppen, um die
Ruckforderungen vertraglich und schonend vor allem fur die Soloselbststandigen und
Kleinunternehmer/-innen zu gestalten.

Uber die Mdglichkeit von Stundung und Ratenzahlung hinaus braucht es weitere
Mallnahmen, um Solos vor der Aufgabe ihrer Existenz zu bewahren. Beim
Uberschreiten einkommensabhangiger Belastungsgrenzen sollte daher ganz oder
teilweise auf eine Rickzahlung verzichtet werden.

Wir brauchen auf jeden Fall einen konstruktiven Dialog, um Maflnahmen zur
Verbesserung der Situation in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu finden und diese
umzusetzen. Ziel muss es sein, die essenzielle Bedeutung und den enormen Wert der
Kunst und der Kiunstler/-innen ins Bewusstsein der Gesellschaft zu ricken. Kunst und
Kultur sind systemrelevant und zudem hohe Resilienzfaktoren fir unsere
demokratische Gesellschatft.

Vielen Dank.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank, Frau Kislinger, fur Ihren Vortrag. Als Nachster hat Herr Kranig von der
SAB das Wort.

Dirk Kranig:

Vielen Dank. Ich moéchte jetzt einen Einblick in die Prufungen, zum aktuellen
Prifungsstand bei der Sachsischen Aufbaubank und zu den Zahlungserleichterungen
geben.

(Der Sachkundige referiert anhand einer PowerPoint-Prasentation.)
Ich habe einige Folien mitgebracht, die ich hier gern vortrage.

(Folie 2: Corona-Forderung Sachsen: Programmuberblick nach Bewilligungen)
Auf dem ersten Schaubild sehen Sie einen Rulckblick zu unserem gesamten
Aufgabengebiet, der Bewilligung, die wir hatten. Wir haben insgesamt 228 524

Bewilligungen mit 3,9 Milliarden Euro Unterstitzungsleistung ausgesprochen. Es
waren insgesamt 29 Forderprogramme. Das grof3te Forderprogramm sehen Sie ganz



12

links mit 84 266 Zusagen wie Soforthilfen und das kleinste ist die Kino-Forderung
Sachsen.

(Folie 3: Corona-Forderung Sachsen: Geprufte Zuschuss-Abrechnungen im
Uberblick)

Zum Umsetzungsstand sehen Sie hier die aktuelle Folie. Wir haben die Zuschuss-
Abrechnungen im Uberblick dargestellt. Auf der linken Seite sehen Sie die
Endabrechnungen. Die Endabrechnungen sind die Neustarthilfen-Programme. Da
haben wir 35400 Prufungen zu absolvieren. Die sind mittlerweile komplett
abgeschlossen. In der mittleren S&ule sind mit 65200 Prufungen die
Schlussabrechnungen dargestellt. Dahinter verbergen sich die Uberbriickungshilfen,
die November-Dezember-Hilfen, die wir gemeinsam mit den Steuerberatern prufen.
Dort haben wir mittlerweile 80 % der Prifungsleistungen abgeschlossen. Vor allem im
Paket 1 sind wir weit fortgeschritten. Zielstellung ist hier, dass wir diese Prufungen bis
Mitte 2026 abgeschlossen haben.

Ganz rechts sehen Sie die Soforthilfen, die jetzt im Ruckmeldeverfahren gepruft
werden.

Insgesamt haben wir 66 000 zu prifen. In 60 % der Falle haben die Kunden, unsere
Unternehmer, mittlerweile die Unterlagen ausgefillt, zurtickgeschickt und wir konnten
sie prifen. In 40 % der Falle — sprich: 24 000 Vorgange — sind die Prufungen noch
offen.

(Folie 4: Ruckmeldeverfahren — Selbstiberprifung — einfacher digitaler
Prozess im SAB-Forderportal)

Auf der néchsten Folie mdchte ich lhnen das Ruckmeldeverfahren selbst kurz
erlautern. Es war so, dass die Soforthilfen mit einer Stichprobe vom Bund versehen
waren. Wir haben diese durchgefiihrt und im Nachgang hat der Bund festgelegt, dass
die Bundeslander eine Volluberprifung, ein sogenanntes Ruckmeldeverfahren,
machen missen. Wir haben das in Sachsen aufgesetzt. Dieses Verfahren ist quasi
eine Selbstuberprufung durch die Unternehmer. Es ist ein digitaler Prozess im SAB-
Forderportal aufgesetzt worden, sodass wir hier relativ gut — und aus meiner Sicht
unkompliziert — in die Prifung eingestiegen sind.

Auf der rechten Seite sehen Sie die ganzen Mal3hahmen, die wir in diesen Prozess
eingebettet haben. Hierzu zahlen die ganzen Vorgaben des Bundes, die FAQs, die
Hinweise, was flr unsere technische Seite alles auszufillen ist, und die
Beratungshotline, die wir die ganze Zeit geschaltet haben. Natlrlich stehen auch E-
Mail und Kontaktformulare zur Verfiigung, um diesen Prozess zu unterstttzen.

Links ist noch einmal das Verfahren selbst, das sind die Stufen des Kundenkontakts.
Im Wesentlichen lauft dieser, das ganze Rickmeldeverfahren, in vier Stufen ab. In der
ersten Stufe haben wir die Kunden, die 66 000 Unternehmer, angeschrieben. Dabei
haben wir von November 2024 bis Mérz dieses Jahres die Kunden angeschrieben und
darum gebeten, das Ruckmeldeverfahren durchzufiihren. Wer nach zehn Wochen
nicht reagiert hat, hat eine erste Erinnerung von uns erhalten. Dieses Verfahren ist
ebenfalls durch. Aktuell stehen wir bei der zweiten Erinnerung — das ist dieser gelbe
Prozess —, diese wird im Oktober starten. Wir werden jetzt im Oktober die zweite
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Erinnerung an die 24 000 offenen Unternehmer ausrollen und darauf hinweisen, dass
wenn sie nicht teilnehmen, am Ende eine Aufhebung oder ein Widerruf der Soforthilfe
droht. Das ware dann unten das in Rot Dargestellte. Das wird so ab Ende November,
Dezember, Januar — so in diesem Zeitraum — erfolgen mussen.

(Folie 5: Riickmeldeverfahren — Zahlen im Uberblick)

Aktuelle Zahlen und Fakten zu diesem Ruckmeldeverfahren. Wir haben 66 000
Unternehmer angeschrieben, 42 000 Uberpriifungen sind erledigt, 24 000 sind
ausstehend. Es wurden 25 000 Rickforderungen bei der Selbstiberprifung errechnet,
das sind 68 % aller Uberpriifungen, die sich eine Ruckforderung selbst errechnet
haben. Wir haben bereits 66 Millionen Euro an Rulckzahlungen aus dem
Ruckmeldeverfahren fir die Soforthilfen bekommen, 178 Millionen Euro sind es
insgesamt. Das sind 26 % der ursprunglich bewilligten 673 Millionen Euro. Der ganze
Prozess wurde in 36 000 Beratungen eingebettet. Es gab die telefonische Beratung
der SAB und wir haben 19 000 Mail-Anfragen beantwortet.

(Folie 6: Zahlungserleichterungen)

Ich komme nun zu den Zahlungserleichterungen. Herr Staatsminister Panter hat am
10.07. in der SAB bei seiner Pressekonferenz diese Zahlungserleichterungen bekannt
gegeben. Im Wesentlichen gibt es zwei Moglichkeiten:

Auf der rechten Seite sehen Sie die Einstellung der Ruckforderung. Hierbei kdnnen die
Kunden bei Einhaltung entsprechender Einkommens- und Vermdgensgrenzen einen
Antrag auf Einstellung der Ruckforderung stellen. Dafur mussen begleitende
Unterlagen wie Einkommenssteuerbescheid, Rentenbescheid, Kindergeldbescheid
eingereicht werden. Dann konnen wir diese Einstellung prifen. Der ganze Prozess
lauft im Forderportal der SAB und ist fur eine nattrliche Person vorgesehen. Wichtig:
In der Anmerkung ganz unten stehen die Voraussetzungen. Es ist eine Teilnahme am
Ruckmeldeverfahren notwendig. Also alle, die am Ruckmeldeverfahren teilnehmen,
kénnen diese Einstellung der Rickforderung beantragen. Wer keinen Bescheid hat,
nicht teilgenommen hat, kann auch keine Antragstellung vornehmen.

Auf der linken Seite sehen Sie die Moglichkeit der Verlangerung der Riickzahlungsfrist.
Der Bund hat selber sechs Monate zinsfrei eingerdumt. Das setzen wir in Sachsen
naturlich um. DarUber hinaus besteht jetzt die Moglichkeit, eine glinstige Verlangerung
der Ruckzahlung in der Lange von bis zu 36 Monaten zu beantragen, und zwar mit
Zinssatzen von 0,5 bis 1,5 % bei bis zu drei Jahren. Der Zeitpunkt der Riickzahlung ist
dabei frei wahlbar. Die Antragstellung ist einfach Uber das Kontaktformular der SAB
maglich.

Hier noch ein Hinweis dazu: Die Rickforderung zu verlangern, betrifft nicht nur die
Soforthilfen. Auch fir die Uberbriickungshilfen, die Neustarthilfen, die November- und
Dezemberhilfen kann diese Ruckforderung als Antrag gestellt werden. Die Mdglichkeit
mit diesen Zinssatzen ist deutlich gunstiger als bislang, wobei Basiszins plus
Zuschlage nach Verwaltungsrecht galt — Basis plus zwei bzw. Basis plus flunf —, wobei
Zinssatze von 3 bis 6 % gegolten héatten.

(Folie 7: Zahlungserleichterungen — bisherige Umsetzung seit 10. Juli 2025)
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Was haben wir seit dem 10. Juli, seit der Pressekonferenz getan? Wir haben die
Kommunikation der neuen Zahlungserleichterung dber die SAB-Homepage
veroffentlicht und beraten seitdem, auch mit unserem Servicetelefon, das extra dafur
eingerichtet worden ist. Wir haben einen Frage-Antwort-Katalog bei der SAB ins Netz
gestellt, in dem wir die Fragen, die an der Hotline gekommen sind, aufgreifen und
entsprechend beantworten. Diese sind bei uns nachzulesen.

Die Hinweise zur Zahlungserleichterung, dass sie jetzt gelten, haben wir bei uns in alle
Prozesse eingebaut. Das heiR3t, in den Anderungsschreiben — die Sie vorhin gehort
haben —, in den Schlussbescheiden, die hier auf der Folie stehen, aber auch in den
Mahnschreiben, die bereits fallig sind, haben wir Gber diese Zahlungserleichterung —
die Mdglichkeit der Beantragung — informiert, sodass alle Kunden, die die Mdglichkeit
hatten, bei unseren Prozessen so etwas zu beantragen, die Information bekommen
haben.

Wir haben dariber hinaus Infoveranstaltungen mit wesentlichen Multiplikatoren wie
IHK, HWK, Steuerberaterkammer und DEHOGA durchgefuhrt. Und wir haben mit dem
Bewilligungsprozess der Verlangerung der Ruckzahlungsfrist bereits am 10.07.
gestartet bzw. begonnen.

(Folie 8: Zahlungserleichterungen — Daten und Fakten)

Daten und Fakten zu den Zahlungserleichterungen. Die Einstellung der Riickforderung
kann seit letztem Donnerstag, dem 25.09., im SAB-Foérderportal beantragt werden. Wir
haben seither, mit Datenstand Montag, 450 Antrage bekommen. 8 500 Interessenten,
die sich nach dem 10.07. Gber das Kontaktformular an uns gewandt haben, haben wir
letzte Woche angeschrieben. Die sind zur Antragstellung informiert und kdnnen jetzt
diese Antragstellung vornehmen. Darlber hinaus sind bereits 1 500 Antrdge auf
Verlangerung der Riuckzahlungsfrist bei uns eingegangen, von denen wir bereits 750
Antrage bewilligen konnten.

(Folie 9: Zusammenfassung)

Zusammenfassend kann ich sagen: Die Rickzahlungsbedingungen flr Coronabhilfen
wurden geprift und angepasst. Wir erwarten die Entlastung vieler Unternehmer und
Soloselbststandige durch die Einstellung der Rickforderungen. Die Planungs- und
Rechtssicherheit mittels guinstiger Festzinssétze und langer Laufzeiten wurde deutlich
verbessert.t Es wurde ein einfaches Verwaltungsverfahren fir die
Zahlungserleichterung bei der SAB etabliert und die ausfiihrliche Kommunikation zu
den mdoglichen Hilfsangeboten ist vollstdndig durch die SAB umgesetzt.

(Folie 10: Zahlungserleichterungen — SAB-Homepage — Alles auf einen Blick)

Auf der letzten Seite ist zu den Zahlungserleichterungen unsere Homepage
eingeblendet. Hier finden Sie alle Informationen zum Rickmeldeverfahren, zu den
Zahlungserleichterungen, zu den FAQs, zum Zugang zum Forderportal, das
Kontaktformular, wenn man mit uns in Kontakt treten mochte, aber auch die
Beratungshotline. Das ist alles bei uns auf der Homepage nachlesbar, das ist die
wichtigste Seite, die man anklicken muss, um sich zum Verfahren informieren.

Herzlichen Dank.
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Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank, Herr Kranig. Als Nachster erhalt Herr Neuberg von der
Handwerkskammer in Chemnitz das Wort.

Christoph Neuberg:

Nicht die Handwerkskammer, sondern die Industrie- und Handelskammer. Die
Handwerkskammer hat schon gesprochen.

Christoph Neuberg, Hauptgeschaftsfuhrer der Industrie- und Handelskammer in
Chemnitz. Ich lege darauf Wert, dass ich jetzt fur die IHK Chemnitz spreche. Einige
von |hnen wissen, dass ich aktuell auch in der Sprecherfunktion der
Landesarbeitsgemeinschaft bin. Aber die heutige Position ist quasi nicht von allen
IHKs, sondern das ist die Position der IHK Chemnitz. Gleichwohl unterscheiden sich
die Positionen nicht grundsatzlich. Es hat vorher nur keine Abstimmung dazu
stattgefunden.

Grundsatzlich muss man sagen, dass diese Coronapandemie insbesondere fur
Soloselbststandige, Kleinunternehmen und mittelstandische Betriebe in Sachsen eine
vollig unerwartete Herausforderung war und auch eine starke Betroffenheit in der
Folge zu registrieren war. Die gewahrten Soforthilfen waren deshalb fiir viele
Betroffene — das muss wirklich hervorgehoben werden — ein Uberlebenswichtiger
Rettungsanker. Umso belastender ist die aktuelle Riuckforderungspraxis, die bei vielen
Unternehmerinnen und Unternehmen erneut zu existenziellen Sorgen und
Unverstandnis fuhrt; das wurde von meinen Vorsprechern bereits so dargelegt.

Richtig ist aber auch, dass der Freistaat Sachsen mit der jingsten Entscheidung zur
vorlaufigen Aussetzung der Ruckforderungen, also dem Moratorium und der
Einfihrung vereinfachter Rickzahlungsmodalitaten — wie von Herrn Kranig dargestellt
—, einen wichtigen Schritt zu der Entlastung der Betroffenen getan hat. Zu den
Einzelheiten der Regelung brauche ich nichts mehr sagen, nachdem Herr Kranig seine
schonen Folien gezeigt hat. Diese Erleichterungen schaffen Planungssicherheit und
finanzielle Entlastung, ohne die rechtliche Verpflichtung zur Prifung der
Mittelverwendung zu vernachlassigen. Es ist also zu begriiRen, dass der Freistaat hier
alle rechtlichen Spielraume ausschopft, um eine sozialvertrdgliche Ldsung zu
ermdglichen. Dabei ist auch wichtig zu sagen, dass der Handlungsspielraum des
Freistaates vor dem Hintergrund der Bundesvorgaben eingeschrankt ist.

Insofern kann man attestieren: Es gibt deutliche Verbesserungen im Vergleich zur
Situation vorher. Ein vorherrschendes Problem aus unserer Sicht bleibt, dass dies
alles nur fur die Soforthilfen des Bundes sowie fir Einzelunternehmen bzw. nattrliche
Personen gilt. Alle Gesellschaften sind nicht antragsberechtigt und deshalb hierbei
benachteiligt.

In der Riickschau ist noch zu sagen, dass dieses Moratorium im Sommer nicht zuletzt
auf ein Schreiben der Sachsischen Kammern, datiert auf den 05.06., zuriickzufiihren
ist bzw. dass wir erheblich dazu beigetragen haben. Wir haben unter anderem
folgende Vorschlage gebracht: Verlangerung der Ruckzahlungspflichten, eine
vereinfachte Antragstellung sowie eine verwaltungsbékonomische Entlastung.
Tatsachlich ist der Freistaat in diesen Punkten diesen Vorschlagen gefolgt. Die Punkte
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wurden weitgehend aufgegriffen, aber nur fir die Soforthilfe des Bundes. Das ist der
Wermutstropfen.

Zum Stand der Rickmeldeverfahren hatte Herr Kranig schon gesprochen. Es ist
natirlich so, dass 24 000 Ruckmeldungen noch ausstehen. Es wird spannend sein,
wie nachher damit umzugehen ist. Die Zahl ist doch noch erheblich in unseren Augen.

Trotz der genannten Entlastung bei der Soforthilfe sehen wir weiteres
Verbesserungspotenzial bzw. auch neue Ungerechtigkeiten. Auch diese wurden zum
Teil schon angesprochen. Grundsatzlich fordern wir die Gleichbehandlung aller
Antragsteller der Soforthilfe, also auch ausdrticklich die GbRs, die OHGs, die UGs als
antragsberechtigt anzuerkennen. Alle, die Soforthilfen erhalten haben, sollen die
gleichen Rickzahlungsmodalitaten genief3en kdnnen.

Gleichzeitig haben die Erleichterungen wieder zu neuen Ungleichbehandlungen bzw.
zu neuen Ungerechtigkeiten gefuhrt. Bereits geleistete Riickzahlungen sind von den
Erleichterungen nicht erfasst. Frau Englert sprach gerade auch von Panik. Tatsachlich
haben viele, trotz eigentlich grol3ter Engpésse in der Situation, sofort zuriickgezahlt.
Sie haben sich selber dadurch in grof3e Schwierigkeiten gebracht. Deshalb hier unsere
Forderung, auch fur die frihen Rickzahler das Verfahren einzusetzen, auch ihnen die
Maglichkeit zu geben, unbirokratisch erneut in die Betrachtung, in eine Prifung
zuriickzukommen sowie die Regeln auf die frihen Zahler anzuwenden. Von der Idee
her gilt auch hier der Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes. Die
Ruckerstattungspriufung ist de jure auch in diesen Fallen erforderlich.

Zur Entlastung. Wir fordern ferner auch die Entlastung fiir die Uberbriickungs- und
Neustarthilfen, also fir alle anderen Programme neben der Soforthilfe des Bundes.
Gleichwohl wissen wir, dass hierbei wiederum der Handlungsspielraum eingeschrankt
sein mag. Dann gilt es, Uber Bundesratsinitiativen oder Abstimmungen auf der Bund-
Lander-Ebene fiir die entsprechenden Voraussetzungen zu sorgen.

Bei der Uberbriickungs- und Neustarthilfe fir Soloselbststandige sind die
Ruckzahlungsmodalitaten mit hohen Zinszahlungen unveré&ndert und mit keiner
Mdglichkeit der Einstellung des Verfahrens verbunden. Insofern fordern wir: Zur
Entlastung dieser Unternehmen und auch fir eine Gleichstellung der Verfahren
innerhalb der SAB sollten die Erleichterungen und Hartefallregelungen der Soforthilfe
auch fur diese anderen Programme zur Anwendung kommen.

Ein vierter und letzter Punkt an dieser Stelle. Zurzeit wird ausschlief3lich das Jahr 2023
zur Niederschlagung herangezogen. Die Frage ist aber: Fur den Unternehmer habe
ich jetzt das Geld fir die Zurickzahlung. Deshalb wollen wir vorschlagen, dass —
letztendlich sprechen wir heute hier Ende September, Anfang Oktober des Jahres
2025 — auch das Jahr 2024 mittels Einkommenssteuerbescheid zur Grundlage
genommen wird, um eine bessere Beurteilung der aktuellen Einkommensverhéltnisse
zu erzielen.

Soweit zu unserer Stellungnahme, die Ihnen allen auch vorliegen sollte. Vielen Dank.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank, Herr Neuberg. Wir kénnen nun in die Fragerunde eintreten. Wir verfahren
folgendermal3en: In der ersten Runde sind zwei Fragen pro Fraktion moglich, in den
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weiteren Rederunden jeweils eine Frage. Wir beginnen mit der CDU-Fraktion. Gibt es
Fragen von lhrer Seite? — Frau Klemm.

Ina Klemm, CDU:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren
Sachverstéandige! Ich méchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie lhren sicherlich
vollen Kalender heute mit uns teilen und dass Sie hierhergekommen sind. Auch vielen
Dank fur lhre Ausfuihrungen.

Wir befassen uns heute mit der Ruckzahlung der Coronasoforthilfen. Jetzt hat Herr
FalBmann in seinen Erlauterungen von der Rickzahlung von Invest-Zuschissen
gesprochen. Meines Erachtens, soweit mir das bekannt ist, sind diese Uber
Sonderférdermittelprogramme ausgezahlt worden. Diese wurden beantragt und von
der SAB bei der Beantragung bzw. vor der Auszahlung sicher auch gepruft.

Herr Kranig, konnten Sie vielleicht kurz erértern, welche Programme das betrifft? Und
sind die jetzt erst in der Uberprifung, dass sie zurtickgezahlt werden miussen?

Dirk Kranig:

Ich habe die Frage, die Sie gerade gestellt haben, gar nicht verstanden. Vielleicht
konnen Sie es noch einmal konkretisieren, welche Invest-Zuschiisse Sie meinen. Ich
bin fur die Coronaférderung zustandig. Die Verbindung zu den Invest-Zuschissen
habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.

Ina Klemm, CDU:

Ja, im Grunde ging es mir &hnlich. Herr FaBmann hat auf Invest-Zuschisse, auf
Investitionsprogramme abgezielt, die gegebenenfalls zuriickgezahlt werden mussen.
Vielleicht kdnnen Sie, Herr FalRmann, das noch einmal konkretisieren?

Lars FalRmann:

Es gab verschiedene Zuschisse, zum Beispiel von Investitionen in
Hygienemal3nahmen — also Luftfilter, irgendwelche Reinigungsstationen — bis hin zur
Erweiterung von Betriebsraumen, sodass man die Abstande einhalten konnte. Die sind
auch durch die SAB bearbeitet worden.

Dirk Kranig:
Darf ich jetzt direkt antworten darauf?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Herr Kranig, die Frage ging an Sie. Bitte schon.

Dirk Kranig:

Danke, jetzt habe ich es verstanden. Es geht um die Uberbriickungshilfe 1II, die konkret
angesprochen wurde. Dabei waren Hygienemal3hahmen und bauliche MalRnahmen
forderfahig. Dafir wurde das Programm seitens des Bundes auch deutlich getffnet.
Das wurde so gemacht, weil diese MalRnahmen notwendig waren, um die
Moglichkeiten der Offnung wieder zu ermdglichen. Insoweit gab es einen
Positivkatalog, im dem stand, was alles forderfahig ist und was nicht férderfahig ist.
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Der wurde relativ schnell nach dem Auflegen der Uberbriickungshilfe 11l entsprechend
kommuniziert. Daran haben wir uns gehalten. Das, was in dem Katalog steht, was
forderfahig ist, das kénnen wir machen, und was nicht geht, kbnnen wir auch nicht
fordern.

Es gibt also klare Regeln dafiir. Die Steuerberater kennen diese auch. Sie sind auch
darin integriert gewesen; denn die Steuerberater sind uns sozusagen als Fachstelle
bei der Einreichung vorgeschaltet und kennen diese Méglichkeiten der Férderung bei
der UBH III.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Vielen Dank. Herr Ritter, bitte schon.

Kay Ritter, CDU:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich schlie3e mich meiner Vorrednerin an. Danke an
alle Sachverstandigen, auch im Namen meiner Fraktionskolleginnen und -kollegen. Ich
habe eine Frage, die ich an alle stellen mdchte. Der Antrag fur die Coronasoforthilfe
des Bundes war ja fir alle Bundeslander gleich. Nun ist die Frage: Wie schatzen Sie
Punkt 6, Erklarung des Antragstellers zu subventionserheblichen Tatsachen — also
qguasi die Grundlage, die zu einer Auszahlung berechtigt —, ein? War das klar und
deutlich geregelt, was dort drin stand?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Gut, vielen Dank fur die Frage. Ich wirde mit Frau Kislinger beginnen. Wollen Sie als
Erste ausfuhren?

Friederike Kislinger:

Meines Wissens — — Ich kann nur auf den ersten Teil der Frage antworten, also darauf,
dass es unterschiedliche Voraussetzungen in den Bundeslandern gab. Deswegen sind
auch unterschiedliche Verfahren in den Bundeslandern gestartet worden. Es gab in
vereinzelten Bundeslandern auch schon Klagen. Zum zweiten Teil kann ich nichts
sagen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Herr Behrends.

Olaf Behrends:

Ja, danke. Das kann man klipp und klar sagen: Es war letzten Endes nicht verstandlich,
es war auch in den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich. Das sehen Sie daran,
dass es in verschiedensten Bundeslandern Klagen wund verschiedenste
Entscheidungen gibt. Ich spreche mal fir NRW, fiir Nordrhein-Westfalen — das ist nicht
vergleichbar mit der Lage in Sachsen, das muss ich gleich sagen. Doch in Nordrhein-
Westfalen wurden diese Bescheide aufgehoben, von der dortigen Investitionsbank
wegen Unklarheiten und wegen nachtraglich geanderter Praxis, also nachtraglich
gegenuber den Aussagen bei der Bescheiderteilung.

Auch ansonsten wurde das in den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich
gehandhabt — das ist auch ein Problem —, obwohl es Bund-Soforthilfen sind. Ganz
besonders deutlich wird das im Bericht des Bundesrechnungshofes von 2024, der sich
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damit ausfuhrlich beschaftigt hat. Der Bundesrechnungshof hat unterteilt: finf Lander
eine Stichprobenlberprifung, sechs Lander eine andere, Bayern hat eine
Komplettiiberprifung. Es war tberall unterschiedlich. Jetzt muss man offen sagen —
weil es drinsteht —, dass der Bundesrechnungshof sogar moniert hat, dass nicht mal
das BMWK - also das Bundeswirtschaftsministerium — den kompletten Uberblick
hatte.

Hinzu kam, wie vorhin schon gesagt, dass das BMWK am 20. Méarz 2020 — als die
Pandemie gerade im Rollen war und die Hilfsprogramme sehr schnell, das muss man
auch sagen, in die Wege geleitet wurden — auf der Homepage eine Aussage getroffen
hat, die fur viele missdeutig ist: dass keine Riickzahlungen erfolgen werden.

Es ist natirlich so, dass in den Bescheiden nachher sicher etwas anderes stand, aber
Sie mussen sich auch vom Empfangerhorizont an die damalige Zeit zurtickerinnern,
dass die kleinen Betriebe, Kreativwirtschaft, Handwerksbetriebe, Soloselbststandige
vielleicht auch Uberfordert waren, wenn im Bescheid etwas anders stand, als es in den
Medien und teilweise in den o6ffentlichen Aussagen kam. Auf jeden Fall — aber die
Frage war ja die — gab es unterschiedliche Behandlungen.

(Zuruf Kay Ritter, CDU)
— Wie bitte?

Kay Ritter, CDU:

Da muss ich noch mal korrigieren. Es war nicht die Frage, ob es unterschiedlich
behandelt wurde. Die Frage war: Der Antrag vom Bund - es geht um
Coronasoforthilfen — war fir alle 16 Bundeslander gleich.

Olaf Behrends:
Das ist klar.

Kay Ritter, CDU:

Punkt 6, Erklarung des Antragstellers zu subventionserheblichen Tatsachen — ob das
dort verstandlich geregelt wurde; das war die Frage, nicht rundherum.

Olaf Behrends:
Da kann ich nur sagen: Das ist natirlich etwas subjektiv; denn die Betroffenen sagen,
es war nicht verstandlich genug.

(Zuruf Kay Ritter, CDU)

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Gut, Herr Ritter, die Frage ist von Herrn Behrends beantwortet worden. Ich wiirde dann
fortfahren. Méchten noch andere Sachverstandige auf die Frage von Herrn Ritter
antworten? — Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit geht das Fragerecht an die AfD-
Fraktion. Herr Schreyer, Sie haben das Wort.
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Timo Schreyer, AfD:

Ja, ich habe mehrere Fragen. An Herrn Kranig habe ich eine Frage. Wie viele Antrage
auf Zurickzahlung der Riickzahlung liegen vor von Leuten, die praktisch riickgezahlt
und sich das Geld zusammengeborgt haben, jetzt wieder in Existenzschwierigkeiten
gekommen sind und das Geld gern wieder zurickgezahlt haben méchten, um es dort,
wo sie es sich geborgt haben, wieder abzugeben? Kénnen Sie mir das sagen?

Dirk Kranig:

Eine Zahl habe ich vorhin schon mitgegeben, und zwar die Differenz aus den 84 000
Fallen, die Soforthilfen, die wir bewilligt haben, und den 66 000, die wir Uberprifen
mussen. Die Differenz dazwischen ist genau die, die bisher schon zurickgezahlt
haben, bis zum Ruckmeldeverfahren beginnend, im November 2024. Die Zahl
insgesamt, die bisher zurickgezahlt haben: Zum heutigen Stand sind es 18 875
geleistete Riickzahlungen.

Timo Schreyer, AfD:

Entschuldigung, ich habe eine Nachfrage; jetzt haben wir uns wahrscheinlich etwas
missverstanden. Es gibt Leute, die einen Antrag an Sie gestellt haben, dass sie die
Ruckzahlung zurickgezahlt haben mochten, also als Sonderantrag. Das war
wahrscheinlich etwas, was lhre Plattform nicht ausweist. Darauf hat Frau Kislinger
schon hingewiesen. Sie sprach sich ja dafir aus, dass man die Leute, die sich das
Geld geborgt haben — — Verstehen Sie mich? Es gibt Leute, die haben einen Antrag
an Sie gestellt, sie wirden gerne das — — Sie haben jetzt schnell zurtickgezahlt, weil
sie mit wirtschaftlichen Sanktionen gerechnet haben. Sie wissen ja, was passiert, wenn
man die Steuer oder die Krankenkasse nicht bezahlt: Ruckzuck ist das Konto zu. Und
da gibt es Leute, die praktisch einen Antrag an die SAB gestellt haben und das Geld
wieder zurtickgezahlt haben mdchten, weil sie es sich an anderer Stelle geborgt
haben. Meine Frage war: Wie viele Antrage auf solch eine Rickzahlung liegen lhnen
schon vor? Kénnen Sie mir diese Frage bitte beantworten?

Dirk Kranig:

Wir haben dazu bisher nur vereinzelte Antrdge bekommen, seit dem 10.07. Das sind
nicht viele gewesen. Nach der Hartefallklausel, die fir diese Falle gilt — die schon
gezahlt haben und ihr Geld zurickhaben moéchten —, ist die Hartefallprufung
notwendig, nach 8§ 59 Abs. 1 Nr. 3 Sachsische Haushaltsordnung. Dafir gibt es klare
Definitionen. Es wurde vorhin schon teilweise genannt, unter welchen Bedingungen
das moglich ist. Die haben wir auch in den FAQs der SAB veroffentlicht. Sie stehen
bei den Zahlungserleichterungen; das kann man nachlesen. Dazu sind bisher nur
vereinzelte Antrage eingegangen. Ich kann nicht genau sagen wie viele, aber wenn es
zehn gewesen sind, dann ist es etwa die Zahl derer, die bei uns bisher eingegangen
sind.

Timo Schreyer, AfD:

Ich habe eine weitere Frage. Was spricht dagegen, dass samtliche Antragsteller, also
nattrliche Personen oder Gesellschaften, im Rahmen der Rickzahlungsmodalitaten
gleichbehandelt werden?
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Dirk Kranig:

Wir setzen natirlich die Dinge so um, wie uns der Auftraggeber ermachtigt. Die
Zahlungserleichterungen sind fur natirliche Personen vorgesehen. Deswegen ist
unser Handlungsspielraum ein wenig eingeschrankt fur die Gesellschaften, fur die
juristischen Personen. Doch wir sind schon in Gesprachen mit den Kammern
gewesen, im Rahmen der Vorbereitung der Multiplikatorenveranstaltungen. Dort
wurde uns noch einmal gespiegelt, dass die Prufung gern noch mal ausgeweitet
werden sollte fur die Personengesellschaften, fur die GbRs, fir die OHGs. Dieses
Thema haben wir aufgegriffen. Das werden wir noch einmal gemeinsam mit dem
Wirtschaftsministerium diskutieren und prifen, ob eine weitere Mdglichkeit besteht,
das neben den natirlichen Personen zu 6ffnen.

Timo Schreyer, AfD:
Kann ich noch eine dritte Frage stellen?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Nein, dann in der nadchsten Rederunde, Herr Schreyer; vielen Dank. Fur die BSW-
Fraktion Herr Prof. Scheibe, bitte schon; Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Jorg Scheibe, BSW:

Zunachst einmal von unserer Fraktion vielen Dank fur lhre Expertise und lhre Zeit, die
Sie sich hier fir uns genommen haben. Herr Kranig hat erlautert, wie diese
Ruckzahlungsmodalitaten, die Stundung etc. funktionieren. Ich habe eine erste Frage
an die Betroffenen, also Handwerkskammer, IHK, freie Kreativwirtschaft etc. Wie
beurteilen Sie die Transparenz und die Verstandlichkeit der Kommunikation vonseiten
der SAB?

Christoph Neuberg:
Meinen Sie wahrend der Pandemie oder jetzt?

Prof. Dr. Jorg Scheibe, BSW:
Wie es jetzt lauft, also praktisch die Mdglichkeiten, die jetzt bestehen.

Christoph Neuberg:

Nun ja, fur die Kammer kann ich sagen — und Herr Kranig hatte es schon gesagt —: Wir
stehen in einem sehr engen Austauschprozess. Wir haben die Méglichkeit, Fragen zu
stellen und in Diskussionen zu gehen. Wir haben verschiedene Kreise und
Mdoglichkeiten des Austauschs und wir informieren dazu auch umfanglich die
Mitgliedschaft. Zum Beispiel hat die IHK Chemnitz 73 000 Mitgliedsunternehmen. Egal
wie Sie das Ganze befeuern — sei es Uber Homepage, selbst analog, die
Kammerzeitung, die entsprechenden Social-Media-Foren etc. —, Sie kdnnen ja nie
garantieren, dass Informationen in der dargebotenen Form auch jeden erreichen.

Ich kann fur die Kommunikation mit uns aber nur sagen: Wir sind an der Stelle sehr
zufrieden.
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Lars FalBmann:

Ich hatte vorhin kurz erlautert, dass es fur die Kultur- und Kreativschaffenden besser
gewesen ware, die Grundsicherung zu beantragen. Ich glaube, das ist in der
Kommunikation teilweise ein wenig heruntergefallen. Man hatte eigentlich sagen
mussen: Bevor du diese Soforthilfe nimmst, nimm die Grundsicherung. Nimm
sozusagen den anderen Rettungsring, den wir dir zugeworfen haben; denn weil jetzt
die falschen Mittel verwendet wurden, wurde natirlich keine Grundsicherung
beantragt. Sprich: Der Staat hat sich dadurch wiederum extrem viel Geld gespart und
ist sogar Uber diese Soforthilfe gunstiger weggekommen, wenn man einmal die
Gesamtbilanz in der Kasse betrachtet. Am Ende war es aber der Griff in die falsche
Schublade, was den Leuten jetzt, finf Jahre spéater, auf die Fuf3e fallt. Das ist in der
Kommunikation fatal.

Jetzt kann man natdrlich sagen: Hey, ihr habt das Kleingedruckte nicht gelesen, wie
auch immer. Es ist immer schwierig, jemandem, der im tiefen Wasser einen
Rettungsring braucht, zu sagen: Hey, wahrend du versucht hast, oben zu bleiben, hast
du das Kleingedruckte nicht gelesen.

Prof. Dr. Jorg Scheibe, BSW:

Das ist ja vorbei; ich meine, das ist nun mal so. Sie sind beantragt und nicht die andere
Geschichte. Es geht darum, wie die Kommunikation zurzeit ist, das heil3t Gber die
jetzigen Ruckzahlungsbedingungen und welche Mdéglichkeiten es gibt. Finden Sie,
dass das transparent genug und verstandlich fur die Betroffenen ist?

Lars Fallmann:

Ich glaube, der Teufel steckt dort im Detail. Wenn man zum Beispiel berechnet, was
man ins Formular eintragen muss, dann steht man vor solchen Fragen: Der
Soloselbststandige hat in dem Zeitraum zum Beispiel eine Riickzahlung von, was weil3
ich, Energiekosten bekommen. Sind das Einnahmen? Wird das eingerechnet? Im
gleichen Moment wurde vielleicht eine Vorauszahlung auf eine Miete geleistet, im
gleichen Moment hat vielleicht jemand von seinem privaten Konto was aufs
Geschaftskonto Giberwiesen. Ist das dann eine Liquiditatsverbesserung oder nicht? Da
gibt es viele Dinge, die einem auch der Steuerberater nicht beantworten kann.
Vielleicht beantwortet es die Hotline, aber es ist natirlich immer fraglich: Geht man
dann den Schritt, sich mit der Hotline auseinanderzusetzen?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Frau Englert, Sie haben als N&chste das Wort.

Gritt Englert:

Man muss ganz dezidiert zwischen Soforthilfe und Uberbriickungshilfe unterscheiden.
Ich denke, dass das an diejenigen, die die Soforthilfe bezogen haben, mittlerweile sehr
klar kommuniziert wird, auch was Ruckzahlungsmodalitdten etc. pp. betrifft. Bei den
Uberbriickungshilfe-Nehmenden sieht es anders aus. Das hatte ich vorhin schon
ausgefuhrt. Die Kommunikation kann dazu nur einseitig von der SAB aufgenommen
werden, hin zum prufenden Dritten, sprich zum Steuerberater.

Es gibt keine Hotline, es gibt nichts in der Form fir die grél3eren Unternehmen, die
Kapitalgesellschaften aus meiner Sicht selbst als Unternehmerin und Betroffene von
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Ruckzahlungsforderungen, Uberbriickungshilfe. Die Kommunikation ist also deutlich
ausbaubar.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Frau Kislinger, Sie hatten sich gemeldet. Ich habe es nicht gesehen, Entschuldigung.

Friederike Kislinger:

Alles gut, danke schoén. Zum derzeitigen Zeitpunkt kénnen wir sagen, dass die
Kommunikation zum Thema der Rickzahlung zu den Soforthilfen transparent ist. Es
gab zur Erleichterung des Riickzahlungsverfahrens durch die Hartefallregelung einen
sehr ausfihrlichen Termin, bei dem wir so abgeholt worden sind, dass wir aus dem
Beratungskontext unseren Akteur/-innen Rede und Antwort stehen kénnen und das
Gefuhl haben, dass die Fragen, die uns unter den N&ageln brennen — was mit den
Fallen ist, die schon gezahlt haben und jetzt vor extremen Existenzproblemen stehen
—, aufgenommen werden.

Ich denke, es braucht zukinftig starker diese Rickkoppelungsverfahren aus den
Verbanden. Das Verfahren ist seit letztem Donnerstag aktiv und ich vermute sehr stark,
dass dazu noch einiges kommen wird.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Herr Behrends, bitte.

Olaf Behrends:

Ja, ganz kurz aus Sicht der Handwerkskammer: Die Kommunikation mit der
Sachsischen Aufbaubank zu der Frage der Riickzahlungsmodalitaten ist, denke ich,
gut; das kann man nicht anders sagen. Es war ein Onlinetermin. Ich nahm zwar nicht
daran teil, aber mir wurde berichtet, es fanden schon Onlinetermine mit der
Sachsischen Aufbaubank statt. Die Kommunikation wurde nicht beanstandet.

Es geht mehr um inhaltliche Fragen, wobei die S&achsische Aufbaubank als Forderbank
die Beauftragte vom Freistaat ist. Wahrscheinlich muss man die Fragen, die hier schon
genannt wurden, noch einmal ansprechen: Welches Jahr zieht man bei der
Einkommensberechnung zurande? Oder: Was passiert mit erfolgten Riickzahlungen?
Doch die Kommunikation zum jetzigen Zeitpunkt wurde nicht beanstandet.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Herr Prof. Scheibe, Sie hétten in dieser Runde die Mdglichkeit, eine zweite Frage zu
stellen.

Prof. Dr. Jorg Scheibe, BSW:

Ja, die wirde ich vielleicht an die Kammervertreter oder auch an Herrn Kranig richten.
Sehen Sie SpielrAume fir den Freistaat Sachsen, um von den Bundesvorgaben
abzuweichen und eigene, sozialere Lésungen fur sachsische Unternehmen zu finden?

Dirk Kranig:

Die Frage war jetzt an mich gerichtet, ja? — Sorry. Wir als SAB setzen Forderrichtlinien
um und haben hierbei die Vorgaben des Bundes, tUber das SMWA beauftragt, zu
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beachten. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir haben, und an diese mussen wir
uns halten. Die Spielregeln und die Vorgaben in den FAQs — das wurde vorhin schon
ausfuhrlich gesagt — sind heute schon sehr umfangreich. Was dazu alles im Netz steht,
ist sehr viel, ebenso, was die Steuerberater zu beachten haben.

Was die Soforthilfen angeht, was die Abstimmungen zwischen den Landern und dem
Bund betrifft, sind nach meinem Kenntnisstand die Spielraume sehr begrenzt, um noch
irgendetwas an dem Verfahren zu verandern. Wir sind, wie vorhin schon festgestellt
worden ist, in der Zeit weit fortgeschritten. Von der Warte her sehe ich dafiur kaum
Spielraume.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Gut, vielen Dank dafur. Das Fragerecht geht an die SPD-Fraktion. Frau Pfeil, Sie
haben das Wort. — Entschuldigung, habe ich jetzt wieder jemanden tGibersehen? — Herr
Behrends, entschuldigen Sie bitte, auf die Frage von Herrn Prof. Scheibe.

Olaf Behrends:

Vielen Dank, nur ganz kurz: Ich kann dem nicht widersprechen, was der Kollege von
der Sachsischen Aufbaubank gesagt hat. Das kann ich nur unterstreichen. Die Frage
ist aber, ob der Freistaat Spielrdume hat. Die Sachsische Aufbaubank ist, wie soeben
gesagt wurde, die Beauftragte des Freistaates. Ob der Freistaat Spielraume hat, das
musste noch einmal extra gepruft werden.

Am Beispiel von Baden-Wiurttemberg sieht man, dass man dort dazu gekommen ist,
dass man noch Spielraume Uber Landesregelungen hat — aber zusatzliche. Danke.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Gut, damit ist die Frage jetzt, glaube ich, beantwortet. Frau Pfeil, jetzt haben Sie das
Wort.

Juliane Pfeil, SPD:

Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch an die Sachverstandigen vonseiten
der SPD-Fraktion ein herzliches Dankeschon fur ihre Vortrage. Es wurde schon
einiges gefragt. Ich habe zwei konkrete Riuckfragen, zum einen die Rickfrage nach
dem Steuerjahr, das als Bemessungsgrundlage genutzt wurde. Dazu habe ich vorhin
unterschiedliche Aussagen von Herrn Kranig gehort. Das Jahr 2023 ist ja genutzt
worden. Herr Neuberg, Sie sagten, glaube ich, 2024 wéare lhnen lieber gewesen. Herr
Fallmann sagte, noch eher ware besser gewesen. Vielleicht kbnnen Sie mir noch
einmal erlautern, wie sich die Bemessungsgrundlage aufgrund eines anderen
Steuerjahres insgesamt auswirken wirde.

Des Weiteren habe ich eine konkrete Nachfrage an Herrn Kranig, was die
Schlussabrechnungen insgesamt betrifft. Nach unserem Kenntnisstand gibt es nicht
nur Ruckforderungen, sondern auch Nachzahlungen. Vielleicht kbnnten Sie dazu noch
einmal kurz ausfuhren.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Wer mochte beginnen? — Zur ersten Frage Herr Neuberg, bitte schon.
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Christoph Neuberg:

Ich hatte das schon ausgefihrt. Ich meine, die Frage fir die Riickzahlung ist: Habe ich
jetzt das Geld? Habe ich jetzt die Liquiditat zurtickzuzahlen oder nicht? Dabei hilft mir
auch nicht die rickwirkende Betrachtung von 2023, sondern meine Geschéftslage
kann sich ja verandert haben. Deshalb pladieren wir dafir, jetzt, wo wir im Grunde
schon so weit im Jahr 2025 dartber sprechen, auch 2024 als gepriftes Jahr
zuzulassen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Herr Kranig, bitte schon.

Dirk Kranig:

Ich habe vorhin in meinen Ausfiihrungen das Jahr bewusst weggelassen, um das nicht
auf das Jahr 2023 zu lenken. Es ist ja so, dass die aktuelle Prifung der
Zahlungsfahigkeit auf die Aktualitat abstellt, und der aktuell Letzte ist aus 2023, der in
der Regel vorliegend ist. Wenn naturlich jingere aus 2024 vorliegen, denke ich, ist das
Verfahren durchaus offen, auch das Jahr 2024, das aktuellere Jahr, zu nehmen. Von
der Warte her, glaube ich, ist es vielleicht auch ein wenig missverstandlich.

Wir haben 2023 bei der Uberlegung gemeinsam mit dem SMWA angesetzt. Doch ich
glaube, die eigentliche Regelung heif3t: Wir wollen die aktuelle wirtschaftliche Situation
zugrunde  legen  und brauchen  einen  amtlichen Nachweis. Der
Einkommensteuerbescheid fir 2023 liegt bei vielen sicherlich vor, flir 2024 ein paar.
Insoweit konnen wir noch einmal schauen, dass wir fir 2024 auch diese Mdglichkeit
eréffnen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Frau Pfeil, Sie hatten Herrn FalBmann noch erwahnt. Ist Ihre Frage hinreichend
beantwortet?

Juliane Pfeil, SPD:

Ich meine, Herr FaBmann hat auch etwas dazu gesagt. Aber wenn Sie sagen, es passt
S0, genau.

Dann wiurde ich nur noch die Antwort auf die zweite Frage zu den Nachzahlungen gern
wissen.

Dirk Kranig:

Vielen Dank fiir die Frage. Es ist schon, dass ich das hier sagen darf; denn das Ganze
wird immer sehr mit den Rickforderungen zu Corona verbunden. Es gibt nicht nur
Ruckforderungen bei der Prifung. Gerade in der Schlussabrechnung ist es so, dass
die Mehrheit unserer Unternehmer eine Nachzahlung bekommt. In 42 % aller
Prifungen der Schlussabrechnung ist im Ergebnis eine Nachzahlung vorhanden und
nur in 31 % eine Ruckforderung.

Das kommt daher, dass man bei der Antragseinreichung fur den Zeitraum der
Antragstellung Schatzungen unterlegen konnte. Bei der Abrechnung schauen wir
natdrlich auf die Istzahlen, die Steuerberater schauen auf die Istzahlen, und wenn sich
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entsprechende Nachzahlungen ergeben, dann bekommen sie diese Nachzahlung von
der SAB entsprechend erstattet.

Dieser Punkt wird mir eigentlich zu wenig beleuchtet. Wir reden nur Uber die
Ruckzahlungen, aber vielen Dank fur die Nachfrage. Bei der Schlussabrechnung sind
es in 42 % der Falle Nachzahlungen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank. Ich Ubergebe nun an Frau Meier von der antragstellenden Fraktion
BUNDNISGRUNE das Wort.

Katja Meier, BUNDNISGRUNE:

Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender. Auch von meiner Seite vielen Dank und
ebenfalls herzlichen Dank im Namen von Wolfram Gunther, der als unser
wirtschaftspolitischer Sprecher der Urheber dieses Antrags ist.

Viele von Ihnen haben dazu schon Aussagen getroffen, aber noch nicht alle, weshalb
ich alle frage. Dass das SMWA reagiert hat, hat ja den Grund, dass sich viele Mutter
und Vater, die Kammern an das Ministerium gewandt haben. Wir haben unseren
Antrag gestellt. Inwiefern sind diese Erleichterungen aus Sicht der Branchenvertreter
tatsachlich hilfreich gewesen und welche weiteren Bedarfe sehen Sie? Teilweise sind
dazu schon Ausfuhrungen gemacht worden.

Herr FalBmann sagte, er wirde durchaus noch weitergehen, was unseren Antrag
angeht. Vielleicht auch noch mal in die Perspektive gedacht — ich zitiere Herrn
FalRmann, der sagte — Wir missen uns fur die nachste Pandemie — oder was auch
immer kommt — vorbereiten und dafiir bessere Regelungen schaffen. Gibt es schon
konkrete Ideen dafir, die Sie oder auch andere Vertreter im Blick haben, wie man sich
zuklnftig auf solche Situationen, was Selbststandige angeht, besser vorbereiten
kann?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Wer mochte beginnen? — Herr Falimann, bitte schon.

Lars FalBmann:

Man lernt ja aus diesem Prozess eine ganze Menge, zum Beispiel die Lebensrealitat
der Soloselbststandigen und das ganze Thema Unternehmerlohn. Jetzt hat man
einmal in Richtung Krisennotfallvorsorgeplan gedacht. Das ware ein Thema, bei dem
man sagen konnte, was man denn besser machen kann, damit man auf solch eine
Situation vorbereitet ist. Niemand will das jetzt herbeibeschwoéren, aber es kann
jederzeit auftreten, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, bei der man sagt, dass sie
viel hoher ist, als dass irgendwo ein Haus abbrennt. Trotzdem werden massenhaft
Feuerversicherungen abgeschlossen. In Richtung der pandemischen Vorsorge tut
man aber — zumindest in meiner Wahrnehmung — relativ wenig.

Wenn man sich schon die Gedanken macht, kann man auch tberlegen: Wie kann man
vielleicht ein paar Dinge heilen, die jetzt fur Ungerechtigkeiten gesorgt haben, gerade
was Kompensationsmal3hahmen betrifft, weil die Lasten definitiv unterschiedlich
verteilt sind? Das betrifft die Kultur- und Kreativwirtschaft, wo wir auf der einen Seite —
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ich hatte es erlautert — die grof3en Konzerne haben, die keinen Euro Steuergeld
bezahlen, die davon immer noch wahnsinnig profitieren, und auf der anderen Seite
betrifft es Leute, die immer noch nicht die Besucherzahlen erreicht haben. Genauso
ist es in der Gastronomie: Die Unternehmen, die auf Lieferungen gesetzt haben, die
haben heute immer noch mehr Umsatz als diejenigen, die vielleicht gute Gastronomie
vor Ort angeboten haben.

Nun kann man sagen, dass alles Schicksal ist, es vielleicht sowieso so gekommen
wére und dass das Wandel ist. Aber auf der anderen Seite sind solche schweren
Einschnitte irgendwie vermeidbar, indem man entsprechend vorsorgt.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Mochte noch jemand auf die Frage antworten? — Herr Neuberg, bitte schon.

Christoph Neuberg:

Grundsatzlich muss man sagen: Es ist ein absolutes Massenverfahren und damit ist
eine gewaltige Verwaltungsbirokratie verbunden. Es ist sehr schwer, in solchen
Verfahren Einzelschicksale oder dergleichen in der eigentlich gebotenen Form
aufzuarbeiten. Ich denke, dieses Verstdndnis muss man angesichts der Mangel
einfach haben. Deshalb sagen wir — gerade jetzt mit Blick auf die Erfahrung der
Erleichterungen und der eingeleiteten Mallnahmen —, dass der Freistaat und in der
Folge die SAB der Situation tatsachlich schon unglaublich entgegenkommen ist —
zumindest so weit, wie das eine Verwaltung an der Stelle schaffen kann, ohne sich
angesichts der vielen Tausenden Verfahren vollig zu Gbernehmen.

Gleichwohl gibt es unter den Unternehmen ein Unverstandnis uber den
Verwaltungsaufwand der 100-Prozent-Priifung. Das wird als eine Uber das Ziel
hinausschief3ende Prifung verstanden. Das kann ich hier so wiedergeben. Es besteht
auBerdem ein Gefuhl von Ungerechtigkeit, wenn es keinen Ausgleich fir den
Unternehmerlohn gibt. Die Inanspruchnahme von Birgergeld ist an der Stelle
realitatsfern. Fur Arbeithehmer gab es hingegen KUG; das wurde vorhin bereits
gesagt. Es wird als Ungleichbehandlung empfunden, dass die Erleichterungen nur fir
Einzelunternehmer und natirliche Personen gelten, aber Gesellschaften im Fall der
Soforthilfen nicht selbst antragsberechtigt sind. Es wird auch als Ungerechtigkeit
empfunden, dass Erleichterungen fiir die Soforthilfe des Bundes gewahrt werden, aber
nicht fur die Uberbriickungs- und Neustarthilfen.

Im Sinne von Lehren fur die kinftige Krisenunterstitzung: Es gibt im Wesentlichen
vier, die auch unsere Unternehmerschaft so niedergeschrieben hat. Man wiinscht sich
bei kiinftigen Krisen eine klare Kommunikation der Bedingungen und der Kriterien, das
heiRt zum Beispiel Dokumentation, nachtragliche Prufung, Gutachter etc. Man
wunscht sich einen klaren Hinweis auf Steuergeld und auf die Gefahr der Ruickzahlung
bzw. auf die Pflicht zur Ruckzahlung. Man wiinscht sich, dass aus der Coronakrise
insofern gelernt wird, dass Notfallplane vorbereitet und auch bei einer nachsten Krise
gefunden werden, inklusive der Unterstitzungsmodalitdten, und man wiinscht sich,
dass Massenprogramme mit geringen Sofortpauschalen ohne nachtragliche Prifung
erfolgen kénnen. — Danke.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Vielen Dank. Die Frage war an alle gerichtet. M6chte noch jemand ausfuhren?
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Katja Meier, BUNDNISGRUNE:
Sonst wirde ich vielleicht meine Nachfrage noch einmal konkretisieren.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Sehr gern, Frau Meier.

Katja Meier, BUNDNISGRUNE:

Danke schon. Ich hatte auch gefragt, welche weiteren Bedarfe Sie sehen. Frau
Kislinger hat in ihren Ausfihrungen gesagt, dass sie es beflirworten wurde, wenn die
Rucknahmen der Forderungen ganz oder teilweise kommen wtrden. Vielleicht kénnen
Sie es konkretisieren und vielleicht kbnnen auch die anderen ausfiihren, ob sie das
teilen oder ob sie andere bzw. weitergehende Forderungen haben, die Uber das, was
wir bereits im Antrag gestellt haben bzw. das, was jetzt aktuell schon passiert ist,
hinausgehen.

Friederike Kislinger:

Es geht hauptsachlich — und das ist der Alltag unserer taglichen Arbeit in den
Beratungen — um die Probleme der Menschen, die bereits gezahlt haben und in diesen
Prozess hineingegangen sind. Sie hatten Angst vor Repressalien, es war alles viel zu
blrokratisch und sie haben den ganzen Prozess auch nicht so verstanden. Daher
haben sie erst einmal nach irgendwelchen Geldern gegriffen. Es ware gut, dass es
eine Moglichkeit gibt, das noch einmal als Hartefallpriifung zu Uberprifen oder in die
Prifung zu gehen. Es ware ein grof3es Anliegen, dass es noch mal eine Méglichkeit
gibt.

Wir haben das Jahr 2025 und wir haben Kirzungen in samtlicher Form: Auftraggeber
sind nicht mehr wirklich bereit, groRe Auftrage zu vergeben, die Solos trifft es nach wie
vor am hartesten. Die heutige Situation als Grundlage zu nehmen und dieses Thema
der Randgruppenprifung vielleicht doch noch mal zu besprechen, ware gut.

Christoph Neuberg:

Das hatte ich bereits gesagt. Wir wirden ebenfalls daftr pladieren, dass diejenigen,
die unter den urspringlichen Bedingungen sehr friih zurtickgezahlt haben, nun unter
den Bedingungen von 2025 die Mdoglichkeit erhalten, in das Hartefallverfahren
hineinzukommen bzw. aufgenommen zu werden, damit das noch einmal geprift wird.
Wir haben bisher gesehen, dass die Insolvenzen und Geschéftsaufgaben in den
unmittelbaren Coronajahren und den Coronanachfolgejahre nicht gestiegen sind, dass
sie sogar lange Zeit unter dem Vor-Corona-Niveau waren, was letztendlich auch auf
die Unterstitzung und die Hilfen zurtckzufiihren ist. Das haben wir als Kammer
genauer untersucht.

Allerdings gibt es unter den aktuellen Bedingungen der Wirtschaft vollig veranderte
Rahmenbedingungen. Gerade jetzt wirde sich fur viele, die vielleicht schon gezahlt
und unter den alten Anforderungen agiert haben und die jetzt eigentlich auch unter die
Hartefallregelung fallen wirden, in unseren Augen eine nachtréagliche Prifung lohnen.
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Olaf Behrends:

Ich kann fur die Handwerkskammer Dresden definitiv unterstiitzen, dass man die, die
bereits bezahlt haben, in die Hartefallprifung aufnimmt und ihnen diese Mdglichkeit
einrdumt, damit eine gesonderte Prufung erfolgen kann.

Ansonsten besteht grundsétzlich das Thema, das in der Resolution der
Vollversammlung hervorgehoben wurde und immer wieder dokumentiert wird: der
Unternehmerlohn. Dieser ist bei kleinen Soloselbststandigen (berhaupt nicht
bericksichtigt. Auch dort sind Lebenshaltungskosten angefallen, sodass ganz grol3e
Probleme auftreten.

Eine letzte Moglichkeit wéare — das wurde auch in der Resolution der Vollversammlung
aufgenommen — vielleicht die Einfuhrung einer Bagatellgrenze bis maximal
3 000 Euro, bei der man ganz von Riuckforderungen absieht. Das sind die
Uberlegungen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Gut. Es gibt keine weiteren AuRerungen der Sachverstandigen. Frau Meier, Ihre zweite
Frage, bitte.

Katja Meier, BUNDNISGRUNE:

Genau, noch eine zweite Frage, die sich direkt an Herrn Kranig richtet. Uns als Fraktion
haben Meldungen von Betroffenen erreicht, die aufgefordert wurden, ihre
Widerspruche zuriickzuziehen, damit inre Anliegen bearbeitet werden kdnnen. Unsere
Frage lautet: Ist das tatsachlich so? Wie wird begrindet, dass dieses
Widerspruchsverfahren nicht einvernehmlich ruhend gestellt wird, bis es zu einem
Abschluss des Abhilfeverfahrens kommt? Vielleicht kbnnen Sie das noch ein wenig
aufklaren.

Dirk Kranig:

Ich glaube, dabei handelt es sich um ein Missverstandnis. Die SAB muss, wenn ein
Widerspruch eingeht, eine entsprechende Eingangsbestatigung senden. Das machen
wir auch. Wir haben in unserer Eingangsbestatigung einen Hinweis darauf, dass das
Widerspruchsverfahren, wenn es weiterverfolgt wird, entsprechend Geld kostet und
verweisen auf die Gebuhren. In diesem Zusammenhang, um Gebthren zu vermeiden,
haben wir standardmalig ein Formular beigefligt, dass man diesen Widerspruch auch
zuricknehmen koénnte. Das hat aber nicht zur Folge, dass wir die Widerspriche jetzt
weiter bearbeiten und weiterverfolgen. Wir warten derzeit ab, dass erst einmal die
Zahlungserleichterungen greifen.

Ich hatte vorhin gesagt, dass gestern Morgen die ersten 450 Antréage im Haus waren.
Ich personlich denke, dass viele, die Widerspruch eingelegt haben, von den
Zahlungserleichterungen profitieren werden, die Einstellungen der Ruckforderungen
beantragen und am Ende auch keine weiteren Zahlungen leisten mussen. Damit hatte
sich der Widerspruch eribrigt. Das ist eigentlich die Zielstellung, so arbeiten wir auch.
Wir bearbeiten aktuell nur diejenigen Widerspriiche, die — auch juristische Personen —
von den Zahlungserleichterungen ausgeschlossen sind. Diese werden bearbeitet. Es
sind wenige. Die vielen, die betroffen sind und vielleicht hineinfallen, ruhen bei uns.
Genau das, was Sie gesagt haben, ist auch der Fall.
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Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Vielen Dank. Das Fragerecht geht nun an die Fraktion Die Linke. Ich hoffe, ich spreche
Ihren Namen richtig aus: Herr Nguyen, Sie erhalten das Fragerecht.

Nam Duy Nguyen, Die Linke:

Ja, das passt so. Vielen Dank. Hallo auch an Sie. Ich habe eine Frage an alle. Mich
interessiert, welche wirtschaftlichen Auswirkungen bei einer Annahme dieses Antrags
zu erwarten waren und ob es dazu eine vorliegende Einschéatzung von lhnen gibt.
Deshalb gern die Frage erst einmal an alle.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Wer moéchte beginnen? — Niemand. Mdchte sich niemand zu der Frage aul3ern?

Christoph Neuberg:

Ganz offen gestanden kann ich lhnen das nicht sagen. Wir haben uns nicht
ausgerechnet, was es am Ende fiskalisch vielleicht hei3en wirde. Wenn es weitere
Erleichterungen gabe, ware das fur die Unternehmen gut. Die kdnnten entweder
Hartefallregelungen oder weitere Erleichterungen in Anspruch nehmen. Aber welche
Auswirkungen das hat? Ich denke — einfach nur mal geschatzt —, das fallt in einen
Bereich, der nicht mehr so gravierend ist. Das Gros der Antrdge und der
Ruckforderungen wird mit den jetzigen Verfahren, denke ich, gut beantwortet.

Aber es wird einzelne Schicksale geben und die werden sicherlich auch ihren Weg in
die Medien finden. Diese sind trotzdem immer sehr bedauerlich. Wenn es tatséachlich
die Mdglichkeit fur Einzelfallbetrachtungen in einer umfangreicheren Weise als bisher
gabe, dann ware das zu begruf3en. Aber es steht mir jetzt nicht zu, das zu beurteilen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Vielen Dank, die Frage ist beantwortet. Ihre zweite Frage, bitte.

Nam Duy Nguyen, Die Linke:
Das passt fur mich erst einmal so weit, danke.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden.

Nam Duy Nguyen, Die Linke:
Fr mich passt es erst mal so weit. Ich bin spater gekommen.

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Okay, vielen Dank. Wir kdnnten in eine zweite Runde eintreten, das Fragerecht geht
an die CDU-Fraktion tber. Gibt es noch Fragen? — Herr Ritter, bitte schon.

Kay Ritter, CDU:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wirde eigentlich nur eine Anregung geben. Ihnen
allen ist sicherlich der Bericht ,Evaluation der Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes*
von Prognos bekannt. Darin steht sehr Ubersichtlich dargelegt, wie mit Soforthilfen,
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Uberbriickungshilfen, auBerordentlichen Wirtschaftshilfen, Neustarthilfen und
Hartefallhilfen umgegangen wurde.

Meine Frage geht an alle: Wie schatzen Sie diesen Bericht ein? Basiert das auf den
Erkenntnissen, die Sie jetzt — — Mir wurde heute sehr viel durcheinandergebracht. Wir
haben Uber Soforthilfen gesprochen. Dann wurden die Hilfen, die ich eben genannt
habe, mit eingearbeitet. Doch urspriinglich adressierte der Antrag Coronasoforthilfen,
die Mittel des Bundes sind. Wie schatzen Sie das ein? Kann man aus diesem Bericht
Nektar saugen, der uns hier weiterhilft, diesen gordischen Knoten zu I6sen?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Herr Ritter, die Frage ging an alle?

(Kay Ritter, CDU: Wer sich berufen fuhlt!)

Fuhlt sich jemand berufen? — Herr Ritter, das kann ich nicht erkennen. Damit geht das
Fragerecht in der zweiten Runde an die AfD-Fraktion Uber. — Es gibt keine Fragen
mehr. Hat die BSW-Fraktion eine weitere Frage?

Prof. Dr. Jorg Scheibe, BSW:

Ich hatte noch eine Frage, die sich im Prinzip an alle richtet. Wie beurteilen Sie den
Vorschlag, die Kredite in partiarische Darlehen — also in Darlehen, bei denen es keine
Zinsen zu zahlen gibt, sondern eine flexible Rickzahlung in Abhé&ngigkeit des
tatsachlichen Gewinns — umzuwandeln, bei denen der Staat erst zuriickbezahlt wird,
wenn das Unternehmen wieder stabile Gewinne erwirtschaftet? Ist das eine
realistische Moglichkeit fir Sie und wie schatzen Sie diese ein? Ware das hilfreich?

Stellv. Vors. Thomas Thumm:
Die Frage geht an denjenigen, der sich berufen fuhlt. — Herr Neuberg?

Christoph Neuberg:
Das fanden wir groRRartig.

(vereinzelt Heiterkeit)

Stellv. Vors. Thomas Thumm:

Die Frage ist beantwortet. Mochte die SPD-Fraktion, Frau Pfeil, noch etwas fragen? —
Keine weiteren Fragen. Mdochte die antragstellende Fraktion BUNDNISGRUNE, Frau
Meier, noch etwas fragen? — Auch keine weiteren Fragen. Die Linke hat ebenfalls keine
weiteren Fragen. Ich frage noch einmal in der Runde: Gibt es weitere Fragen an die
Sachverstdndigen? — Das kann ich nicht erkennen. Ich stelle fest, dass es keine
weiteren Fragen mehr gibt.
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Ich bedanke mich bei Ihnen, den Sachkundigen, fur Ihr Erscheinen und Ihre Expertise.
Ich winsche Ihnen einen angenehmen Tag und einen guten Nachhauseweg. Die
Anhorung ist beendet.

(Schluss der Anhorung: 11:38 Uhr)
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Anlage 1 — Sachkundigenibersicht
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Anlage 4 — Stellungnahme des Sachkundigen Neuberg
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Stellungnahme zu der 6ffentlichen Anhérung des Ausschusses fir Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Klimaschutz des Sachsischen Landtags

zur Drucksache 8/2604
»Rlckzahlung von Corona-Hilfen tberprifen, fair und transparent gestalten —
Unternehmen und Soloselbststandige entlasten, Verwaltungsverfahren verbessern®

Antrag der Fraktion BUNDNISGRUNE

Ausgangspunkt:

Die Corona-Krise ab Marz 2020 hatte die deutsche Wirtschaft gemals dem
Monatsbericht Juli 2020 des Bundesfinanzministeriums vor bisher nie gekannte
Herausforderungen gestellt. Gerade Kleinstunternehmen und Soloselbststandige aus
dem Handwerk wurden von der plétzlich aufziehenden Krise schwer getroffen.

Nachdem der Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite im
Jahr 2020 festgestellt hatte und durch die Bundeslander Corona-Schutz-Verordnungen
mit Kontaktbeschrdankungen und teilweise BetriebsschlieRungen angeordnet wurden,
entschied der Bund, betroffenen Unternehmen finanzielle Leistungen zu gewahren. Der
Bund, vertreten durch das damalige Bundesministerium ftr Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK), erarbeitete im Frihjahr 2020 ein Hilfsprogramm mit Corona-Soforthilfen fir
Unternehmen und Soloselbststandige. Unter dem Blickwinkel des § 53
Bundeshaushaltsordnung (BHO) sollten diese zur Sicherung der wirtschaftlichen
Existenz und zur Uberbriickung von Liquiditatsengpéssen dienen.

Die ,Corona-Soforthilfe fur Kleinstunternehmen und Soloselbststandige” wurde am 23.
Marz 2020 im Bundeskabinett beschlossen. Das Bundesprogramm wurde Uber die
Bundeslander administriert und hatte das Ziel, durch Bezuschussung betrieblicher
Sachausgaben die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller zu sichern und akute
Liquiditatsengpasse zu Uberbricken.

Antragsberechtigt waren Soloselbststandige sowie Kleinstunternehmen von bis zu 10
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Not
geraten waren. Abhangig von der BetriebsgroBe bot die Soforthilfe Zuschisse zur
Deckung betrieblicher Sachausgaben in Hohe von 9.000 Euro bzw. 15.000 Euro.

Im weiteren Jahresverlauf hat die Bundesregierung dann ein zweites Konjunkturpaket
zur Bewaltigung der Krisen aus der Corona-Pandemie auf dem Weg gebracht.



Die Soforthilfen des Bundes wurden in dem Zeitraum von April 2020 bis zum 31. Mai
2020 von mehr als zwei Millionen kleinen Unternehmen und Soloselbststandigen
beantragt. Insgesamt wurden Uber 1,7 Millionen Antrage gestellt und letztlich Gber 13,1
Milliarden Euro bewilligt. Der Bund stellte diese Mittel den Bundeslandern zur
Verflgung. Zur Durchfihrung des Soforthilfeprogramms schloss der Bund mit den
Bundeslandern Verwaltungsvereinbarungen zum Vollzug des Programms ab. Die
Bundeslander gewahrten in der Folgezeit die Soforthilfen des Bundes wiederum Ulber
Verwaltungsverfahren. Die Bundeslander hatten die bestimmungsgemalie Verwendung
der Bundesmittel zu prifen und im Falle einer nicht bestimmungsgemalen Verwendung
zurickzufordern. Zurlckgezahlte Soforthilfen haben die Bundesldander an den Bund
erstattet.

Die Rickmeldeverfahren zwischen den Antragstellern — Beglinstigte, die die Soforthilfen
erhielten — waren in den 16 Bundeslandern nicht einheitlich ausgestaltet. Flnf
Bundeslander sahen ein freiwilliges Rickmeldeverfahren vor. Weitere sechs
Bundeslandern — darunter auch der Freistaat Sachsen — sahen ein Rickmeldeverfahren
oder ein Erinnerungsschreiben an die Beglinstigten vor.

Gemals Medieninformation des Sachsischen Staatsministeriums flr Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Klimaschutz vom 25. Juni 2025 wurden in Sachsen allein in den zwei grofRen
Bundesprogrammen Uberbriickungshilfe und Soforthilfe-Zuschuss Bund rund 203.800
Antrage bewilligt und insgesamt 2,935 Milliarden Euro an fast 98.000
Leistungsempfanger ausgezahlt (rund fast drei Viertel der sachsischen Unternehmen).
Zum Stand 19. Juni 2025 waren gemadlR dieser Medieninformation 49.257
Rickforderungsvorgdange abgeschlossen. 27.586 befanden sich in Bearbeitung und
29.000 Rickforderungen wurden noch erwartet.

Im Freistaat Sachsen wurde die Sachsische Aufbaubank — Forderbank — mit der
Umsetzung der Gewdhrung der Soforthilfen beauftragt. Die Antragstellung erfolgte auf
Grundlage von Prognosen.

Wirtschaftskammern und Verbande sowie viele Unternehmerinnen und Unternehmer
wandten sich in den letzten beiden Jahren an den Freistaat Sachsen und wiesen auf
vielfaltige Probleme hin, die durch die Rickforderungen im Rahmen des
Rickmeldeverfahrens fir den Soforthilfe-Zuschuss Bund entstehen. Der Freistaat
Sachsen hat aus diesem Grund die Sachsische Aufbaubank — Forderbank — Ende Juni
2025 angewiesen, das Versenden von Schlussbescheiden und Mahnungen vorlaufig
auszusetzen. Das Sachsische Staatsministerium fir Wirtschaft, Arbeit, Energie und
Klimaschutz veroffentlichte am 10. Juli 2025 erleichterte Regelungen zur Rickzahlung
des Soforthilfe-Zuschusses Bund. Einerseits wurden Zinserleichterungen geschaffen.
Auf der anderen Seite wurde aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen im Einzelfall
die Einstellung von Rickforderungsanspriichen moglich ware.
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Position der Handwerkskammer Dresden:

Die Handwerkskammer Dresden hat im Frihjahr 2025 nochmals die aktuelle Praxis zur
Zurlckzahlung der Corona-Soforthilfen im Freistaat Sachsen kritisiert. Insbesondere
wurde darauf hingewiesen, dass viele Empfanger der Corona-Soforthilfen mit
Rickforderungsbescheiden konfrontiert sind, die haufig auf nachtraglich gedanderte
Auslegungen oder unklaren Forderbedingungen beruhen. Urspringliche Absicht der
Hilfsmalknahmen war eine schnelle und unblrokratische Hilfe zur Sicherung der
beruflichen und personlichen Existenz der Betriebsinhaber. Zunachst wurden
Rickzahlungsverpflichtungen sowohl vom Bund als auch vom Freistaat Uber
Medieninformationen verneint. Viele Unternehmen waren von den beschlossenen
Schliefungsanordnungen betroffen. Zugleich blieben die Verpflichtungen zur Tragung
der laufenden Kosten bestehen. Beispielhaft sind Friseure und Kosmetiker zu nennen,
die aufgrund der in der Pandemiezeit angeordneten staatlichen Malinahmen ihre
Handwerksbetriebe schliefen mussten, keine Einnahmen erzielen konnten, aber
gleichzeitig laufende Kosten zu tragen hatten. Diese Unternehmer/innen geraten
nunmehr durch Riuckzahlungsaufforderungen in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten,
teilweise sogar in Existenzschwierigkeiten.

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden hat daher in ihrer Sitzung am 3.
Juni 2025 eine Resolution verabschiedet.

Mit dieser Resolution stellt die Handwerkskammer 4 Forderungen an den Freistaat
Sachsen.

1. Staatliche Verantwortung fur wirtschaftliche Pandemiefolgen anerkennen

Auf die Verpflichtung zur solidarischen Mitverantwortung des Staates flir Schaden wird
verwiesen. RuUckforderungen dirfen nicht zu einer einseitigen Belastung der
Betroffenen flihren.

2. Unternehmerlohn als forderfahige Ausgabe anerkennen

Der Freistaat Sachsen muss — wie andere Bundeslander — einen pauschalen
Unternehmerlohn anerkennen. Die Nichtbericksichtigung widerspricht dem Ziel aus
dem Jahr 2020.

3. Ruckforderungen aussetzen, rechtssicher bewerten und politische Klarheit schaffen

Eine landesrechtliche Regelung mit klaren, verstandlichen und verbindlichen Maligaben
sowie Erlass- und Hartefallregelungen werden gefordert. Eine Bagatellgrenze unterhalb
von 3.000 Euro sollte bezlglich der Rickforderungen geschaffen werden.
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4. Entscheidungsebene auf Landesebene nutzen

Der Freistaat Sachsen sollte seine Spielrdume —wie andere Landesregierungen —nutzen,
um ein faire und unbulrokratische Rickabwicklung zu gewahrleisten.

Vor diesem Hintergrund hat die sachsische Staatsregierung reagiert und das Sachsische
Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz veranlasste gemal
Medieninformation vom 25. Juni 2025, dass die mit der Umsetzung der Rickzahlung
beauftragte Sachsische Aufbaubank — Forderbank — die Rickforderungen der Corona-
Soforthilfen des Bundes mit sofortiger Wirkung aussetzte.

Das Staatsministerium hat am 10. Juli 2025 die Erleichterungen bzw. Einfihrung von
Einkommensrichtwerten — bis zu denen ein Rickforderung eingestellt wird —vorgestellt.

Nach wie vor bleibt zweifelhaft ist, ob damit die Hartefalle auf der Seite der Betroffenen
tatsachlich vollumfanglich abgedeckt werden. Aus Sicht der Handwerkskammer
Dresden fehlt es weiterhin an der Anerkennung des Unternehmerlohns und an einem
transparenten Umgang mit Bagatellbetragen.

In der Gesamtheit bleibt festzuhalten, dass UnterstitzungsmalRnahmen fiir die Betriebe
wdhrend der Corona-Pandemie durch den Freistaat Sachsen erfolgten. Allerdings
wurden diese von rechtlichen Unsicherheiten oder unklaren Verfahrensweisen
flankiert. Beispielsweise die Diskussion zu der ungenligenden Abgrenzung zwischen
medizinisch notwendigen und anderweiten Handwerksleistungen im Friseur- und im
Kosmetikbereich zur Zeit der Pandemie. Diese Unterscheidung hatte stringenter bei der
Frage der SchlieRung von Betrieben beachtet werden missen. Auch die Frage der
systemrelevanten Handwerksbereiche wurde zur damaligen Zeit nicht stringent genug
beantwortet. Beispielhaft hatte diese Frage bei Betrieben des
Elektrotechnikerhandwerks oder des Installateur- und Heizungsbauerhandwerks nicht
wirklich in Zweifel gezogen werden dirfen, da eine Systemrelevanz offenkundig ist.

DarUber hinaus waren die unterschiedlichen Aussagen und Medieninformationen zur
Gewahrung und Rickzahlung der Corona-Soforthilfen nicht zielfihrend. Aus den
Presseinformationen des damaligen Staatsministeriums fir Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr konnten die Betriebe den Eindruck gewinnen, dass eine Ruckzahlung der
Soforthilfen-Bund nicht zu befilrchten ist. Das BMWAK selbst hat in der Information vom
30. Marz 2020 auf der Homepage des Bundesministeriums festgehalten, dass ,die
Einmalzahlungen nicht zurlickgezahlt werden missen”.

Auch die ungleiche Behandlung der Rickzahlungsfragen in den einzelnen
Bundeslandern dirfte nicht zu einer Starkung des Vertrauens geflhrt haben. Der
Bundesrechnungshof hat in seiner abschlieRenden Mitteilung an das BMWK Uber die
Prafung der Grundlagen fir die Schlussrechnung der Corona-Soforthilfen nicht nur den
fehlenden Uberblick des BMWK, sondern insbesondere die unterschiedliche
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Handhabung der einzelnen Bundeslander moniert. Festgestellt wurde, dass finf
Bundeslander ein  verpflichtendes  Rlickmeldeverfahren einfihrten. Sechs
Bundeslandern sahen ein Rickmeldeverfahren oder Erinnerungsschreiben vor. Finf
Bundesldander sahen kein Rickmeldeverfahren vor.

Zusammenfassung:

Den Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN (Drucksache 8/2604) kann die
Handwerkskammer  Dresden  unterstltzen, da die Staatsregierung die
Rickzahlungsforderungen vertraglich und schonend fir Kleinstunternehmen und
Soloselbststandige ausrichten sollte. Die Zinserleichterungen und vereinfachten
Regelungen vom 10. Juli 2025 sind ein erster Schritt. Die EinfUhrung einer
Bagatellgrenze, die Berlcksichtigung des Unternehmerlohns und die gleichberechtigte
Verfahrensweise in den Bundeslandern bleiben weiter als Thematik. Durch
unterschiedliche  Verfahrensweisen kommt es andernfalls zu ungleichen
Wettbewerbsbedingungen.

Anlage:

Resolution der Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden vom 3. Juni 2025
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Handwerkskammer
Dresden

Resolution
der Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden

Rechtssichere und sozial gerechte Riickabwicklung der Corona-Soforthilfen sicherstellen!

Im Frihjahr 2020 sahen sich Kleinstunternehmen, Soloselbststdndige und das Handwerk mit einer nie da-
gewesenen Ausnahmesituation konfrontiert. Innerhalb kiirzester Zeit fiihrten behordlich angeordnete Betriebs-
schlieBungen, Kontaktbeschrankungen und Auftragsausfalle infolge der Corona-Pandemie zu dramatischen
Umsatzeinbrichen. Der Staat griff in dieser Notsituation tief in das Wirtschaftsleben ein — aus Grinden des
Gesundheitsschutzes und im Interesse der Allgemeinheit. Um die betroffenen Betriebe rasch zu stabilisieren,

wurden unburokratische Soforthilfen bereitgestellt.

Diese Hilfen waren ausdriicklich als schnelle Uberbriickung in einer existenzbedrohenden Lage gedacht — nicht
als klassisches Subventionsprogramm mit umfangreichen Nachweispflichten und der Moglichkeit spaterer
Ruckforderungen. Dies ist auch heute noch auf der Website des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie

so dokumentiert.

Heute jedoch sehen sich viele Empfangerinnen und Empfanger der Corona-Soforthilfen mit
Ruckforderungsbescheiden konfrontiert, die haufig auf nachtraglich gednderten Auslegungen oder unklaren
Foérder-bedingungen beruhen. Besonders betroffen sind Betriebe des Handwerks, wie Friseur- oder
Kosmetikstudios, die Giber Monate hinweg keine Einnahmen erzielen konnten, gleichzeitig aber laufende Kosten
zu tragen hatten. Unabhangig vom Alter geraten viele dieser Unternehmerinnen und Unternehmer nun in
erhebliche finanzielle Schwierigkeiten bis hin zur Existenzgefahrdung — sei es zu Beginn ihrer Selbststandigkeit
ohne ausreichende Rucklagen oder im fortgeschrittenen Berufsleben, wenn kaum noch Spielraum zur Ab-

sicherung besteht.

Bereits 2020 hatte das Handwerk gefordert, bei der Férderung einen angemessenen Unternehmerlohn zu
beriicksichtigen. Wahrend Angestellte iber das Kurzarbeitergeld abgesichert waren, blieben die Selbst-
standigen auflen vor. Besonders kritisch ist dabei, dass eine entsprechende Unterstiitzung in der Krisen-

kommunikation mehrfach in Aussicht gestellt, letztlich aber nicht umgesetzt wurde.

Ruckblickend ist festzustellen, dass das Verfahren zur Antragstellung unter erheblichem Zeitdruck, mit
uneinheitlicher Beratung und teils widersprichlichen Vorgaben ablief. Die Umsetzung der einheitlichen Bun-
desvorgaben verlief von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich — was zur Verargerung und zu einem tiefen
Vertrauensverlust bei den Betroffenen fiihrte. Mehrere Gerichte — darunter das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen und der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wirttemberg — auRerten erhebliche rechtliche

Zweifel an der Rickforderungs-Praxis. Der Vertrauensschutz wurde in zahlreichen Fallen verletzt.

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden fordert daher die politischen Entscheidungstrager im
Freistaat Sachsen auf, der wirtschaftlichen Realitat vieler Soloselbststandiger und Kleinstbetriebe Rechnung zu

tragen und sozial gerechte sowie rechtssichere Lésungen zu schaffen.




Handwerkskammer
Dresden

Forderungen der Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden

1. Staatliche Verantwortung fiir Pandemiefolgen anerkennen

Die massiven Eingriffe in wirtschaftliche Freiheitsrechte wahrend der Pandemie — von GeschéftsschlieRungen
bis hin zu Tatigkeitsverboten — waren notwendig, aber sie verpflichten den Staat auch zur solidarischen
Mitverantwortung fur die daraus entstandenen wirtschaftlichen Schaden. Rickforderungen dirfen nicht zu einer
einseitigen Belastung der Betroffenen fiihren. Vertrauen in staatliches Handeln entsteht nur durch

nachvollziehbare, gerechte und pragmatische Entscheidungen.

2. Unternehmerlohn als férderfahige Ausgabe anerkennen

Die Lebenshaltungskosten der Selbststdndigen sind ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer wirtschaftlichen
Existenz. Der Freistaat Sachsen muss — wie andere Bundeslander (z. B. Nordrhein-Westfalen, Bayern) — einen
pauschalen Unternehmerlohn bei der Ruckforderungsprifung bertcksichtigen. In Bayern konnten bei
bestimmten Einkommensgrenzen Riickzahlungen vollstandig erlassen werden — mit positiven Effekten fir die
Betroffenen. Die Nichtberiicksichtigung des Unternehmerlohns widerspricht dem urspriinglichen Ziel der

Soforthilfen — der Sicherung der beruflichen und persénlichen Existenz in einer Krise.

3. Ruckforderungen aussetzen, rechtssicher bewerten und politische Klarheit schaffen

Die gegenwartige Rickforderungspraxis fuhrt zu groRer Verunsicherung und realer Existenzgefahrdung. Der
Freistaat Sachsen wird aufgefordert, Riickforderungen umgehend auszusetzen und im Lichte aktueller
Gerichtsentscheidungen sowie der urspriinglichen Férderziele neu zu bewerten. Es bedarf rechtssicherer und

transparenter Kriterien, die dem Vertrauensschutz gerecht werden. Dazu gehoren:

» Eine landesrechtliche Regelung mit klaren, verstandlichen und verbindlichen MaRRgaben, die sich an der
Rechtsprechung orientieren.

+ Die Schaffung von Stundungs-, Erlass- und Hartefallregelungen sowie die deutliche Verlangerung von
Ruckzahlungsfristen.

+ Eine politische Entscheidung Uber die Einfihrung einer Generalamnestie flr Bagatellbetrage — etwa
unterhalb von 3.000 Euro — um insbesondere kleinere Betriebe zu entlasten und Vertrauen in das
staatliche Krisenmanagement wiederherzustellen.

» Die Gleichbehandlung von noch offenen und bereits getatigten Riickzahlungen.
4. Entscheidungsspielrdume auf Landesebene nutzen
Die Ruckabwicklungspraxis der Corona-Soforthilfen variiert stark zwischen den Bundeslandern. Der Freistaat
Sachsen sollte seine bestehenden Spielrdume nutzen, um eine faire und unburokratische Rickabwicklung im
Sinne der betroffenen Unternehmen sicherzustellen. Dazu gehéren die Anerkennung eines Unternehmerlohns,

der Verzicht auf pauschale Rickforderungen und ein transparenter Umgang mit Bagatellbetragen.

Dresden, 3. Juni 2025
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Corona-Forderung Sachsen
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Corona-Forderung Sachsen SAB
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Riickmeldeverfahren SAB

Stufen Kundenkontakt Unterstutzung fur Kunden

Aufforderung zur Teilnahme am Riickmeldeverfahren

Alle Informationen kompakt auf
www.sab.sachsen.de/corona-rueckmeldeverfahren

1. Erinnerung ab 10. Woche nach Aufforderung A HE A T 2 ) ()

Beratungs-Hotline unter 0351/4910 — 4999

2. Erinnerung und Aufhebungsankiindigung E-Mail unter corona-rmv@sab.sachsen.de

Kontaktformular zur Beantragung von Zahlungs-
erleichterungen

Aufhebung/ Widerruf der Soforthilfe

Corona-Riickmeldeverfahren Folie 4




Riickmeldeverfahren SAB

Stand September 2025

> rd. 66.000 angeschriebene Unternehmen
> rd. 42.000 erledigte Uberpriifungen, rd. 24.000 ausstehend

> rd. 25.000 Riickforderungen aus Selbstiiberpriifung (68%)

> rd. 66 Mio. € Riickzahlungen aus Riickmeldeverfahren (gesamt: 178 Mio. €
von rd. 673 Mio.€ bewilligten Soforthilfen — 26%)

» 36.000 Kunden telefonisch beraten und 19.000 Mailanfragen beantwortet

Quelle: SAB-Statistik Stand 31.08.2025
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Zahlungserleichterungen SAB

Verlangerung
Ruckzahlungsfrist

Einstellung offener
Ruckforderungen

Regel: 6 Monate — 0% Antragstellung tUber Forder-

ortal fir natlrliche Personen
Flexibel um bis zu 36 Monate Optionen fur :

Festzins 0,5% — 1,5% Unternehmen mit

Zeitpunkt Riickzahlung frei RUCkforderung
wahlbar

Offenlegung Einkommens-
und Vermdgensverhaltnisse

begleitende Unterlagen

Ant iber Kontaktf | individuelle Fallentscheidung
ntrag uber Kontaktrormular in Hartefallen
Betrifft RUckforderungen aus Soforthilfen,
Uberbriickungshilfen, Neustarthilfen,
November- und Dezemberhilfen...

Voraussetzung: Teilnahme am
Riickmeldeverfahren notwendig
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Zahlungserleichterungen SAB

Kommunikation der neuen Zahlungserleichterungen liber SAB-Homepage/Service- Hotline
Haufig gestellte Fragen ...Frage-Antwort-Katalog (FAQ) im Internet veroffentlicht

Hinweise zu Zahlungserleichterungen in Kundenanschreiben integriert (z.B. Schlussbescheid)
Info-Veranstaltungen mit IHK, HWK, StB-Kammer und DEHOGA Sachsen (Multiplikatoren)

Bewilligungsprozess zur Verlangerung Riickzahlungsfrist bereits am 10.07.2025 gestartet

VVVVVY
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SAB

Zahlungserleichterungen

Einstellung offener Ruckforderungen: seit 25.09.2025 im SAB
Forderportal moglich — bisher 450 Antréage (stand 29.09.2025)

8.500 Interessenten wurden zum Start der Antragstellung
seither informiert

rd. 1.500 Antrage auf Verlangerung Riuckzahlungsfrist
gestellt, davon 750 Stiick bereits bewilligt
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Zusammenfassung SAB

Riickzahlungsbedingungen fiir Corona-Hilfen wurden gepriift und angepasst

Entlastung vieler Unternehmer und Soloselbstédndigen durch ,,Einstellung der
Riickforderungen® wird erwartet

Planungs- und Rechtssicherheit mittels giinstiger Festzinssatze/lange Laufzeiten verbessert

einfaches Verwaltungsverfahren fiir Zahlungserleichterungen etabliert

ausfiihrliche Kommunikation zu moglichen Hilfsangeboten umgesetzt

Corona-Riickmeldeverfahren Folie 9

SAB

Zahlungserleichterungen

FAQ Riickmeld Riuckmeldeverfahren fur Corona-Soforthilfe 2020
uckmeldeprozess .
(Soforthilfe-Zuschuss Bund)
Zugang Forderportal
(’é\ Rund um das Riickmeldeverfahren fiir den Soforthilfe-Zuschuss Bund: Seit 18. November 2024 sind Empfangerinnen und Empfanger der Corona-Soforthilfe

angehalten, ihren tatsachlichen Liquiditatsbedarf zuriickzumelden.

Zahlungsmoratorium ist beendet

FAQ Zahlungs-
erleichterungen 5
¥ Sachsen setzt ein starkes Zeichen fiir Flexibilitdt und Planungssicherheit: Im Rahmen des Riickmeldeverfahrens gelten ab sofort neue, erleichterte Regelungen

Ziel ist es, Unternehmen durch flexible Fristen und niedrige Zinsen optimal zu unterstiitzen und lhnen den Umgang mit Riickzahlungen zu erleichtern. Wichtig

Bereits abgeschlossene Verfahren bleiben unberiihrt. Eine FAQ zu den Zahlungserleichterungen mit allen Details finden Sie 9 hier.
Kontaktformular

Nutzen Sie fiir Ihren Antrag auf Verlé der Riickzahlungsfrist als auch Ihr | an der Einstellung einer Forderungsverfolgung das
Antragstellung o gsverfolgung das @)

Kontaktformular.

Beratungshotline:
0351/4910-4999

CHAT

Probleme I6sen leicht gemacht

Die wichtigsten Informationen zu den haufigsten Fragen

Mail:

corona-RMV@sab.sachsen.de
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Vielen Dank fur lhr Interesse

www.sab.sachsen.de

Besuchen Sie uns auch online!
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Industrie- und Handelskammer H
EEE e Christoph Nfeub?rg
Hauptgeschaftsfihrer
SVWA PrésidiumssitzunglHK Chemnitz / Postfach 4 64 / 09004 Chemnitz Ihr Zeichen/lhre Nachricht:
Ihr Ansprechpartner:

Herr Christoph Neuberg
Telefon: 0371 6900-1100

E-Mail: christoph.neuberg@chemnitz.ihk.de
Internet: ihk.de/chemnitz

Chemnitz, 29. September 2025

Stellungnahme zur Riickzahlung der Corona-Hilfen und zur Entlastung von Soloselbstéandi-
gen und Unternehmen im Freistaat Sachsen

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben insbesondere Soloselbstandige, Klein-
unternehmen und mittelstdndische Betriebe in Sachsen stark getroffen. Die gewéahrten Soforthilfen wa-
ren fiir viele Betroffene ein Uberlebenswichtiges Rettungsanker. Umso belastender ist die aktuelle Riick-
forderungspraxis, die bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zu existenziellen Sorgen und
Unverstandnis fihrt.

Der Freistaat Sachsen hat mit der jingsten Entscheidung zur vorldufigen Aussetzung der Riickforde-
rungen und der Einflhrung vereinfachter Riickzahlungsmodalitadten einen wichtigen Schritt zur Ent-
lastung der Betroffenen getan. Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor:

e Eine zinsfreie Riickzahlungsfrist von sechs Monaten.

e Danach wahlbare Zahlungsfristen von 12, 24 oder 36 Monaten mit moderaten Festzinsen (0,5
% bis 1,5 %).

e Flexible Ratenzahlungen innerhalb der gewéhlten Frist.

e Hartefallregelungen bei geringem Einkommen und Vermdégen, die eine vollstédndige Einstel-
lung der Riickforderung erméglichen.

Diese MaBnahmen schaffen Planungssicherheit und finanzielle Entlastung, ohne die rechtliche Ver-
pflichtung zur Priifung der Mittelverwendung zu vernachlassigen. Es ist zu begriien, dass der Freistaat
hier alle rechtlichen Spielrdume ausschépft, um eine sozialvertragliche L6sung zu ermdglichen. Dabei
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Industrie- und Handelskammer
| B | - Chemnitz

ist zu berticksichtigen, dass die Ruckforderungen auf Bundesvorgaben beruhen und Sachsen in der
Umsetzung nur begrenzten Handlungsspielraum hat.

Anlass des Moratoriums im Sommer war u. a. ein Schreiben der Sachsischen Kammern vom 05.06.25
mit folgenden Vorschlagen:

e Verlidngerung der Riickzahlungsfristen: Eine Ausweitung der bestehenden Méglichkeit zur
Stundung falliger Forderungen von bislang 12 Monaten auf bis zu 36 Monate erscheint uns
sachgerecht und sinnvoll.

e Vereinfachte Antragstellung: Die Beantragung von Ratenzahlungen sollte ohne vertiefte Prii-
fung der wirtschaftlichen Verhaltnisse moglich sein. Begriindete Zahlungsvorschlage der Unter-
nehmen sollten grundsatzlich ohne weitergehende Nachweise akzeptiert werden.

e Verwaltungsokonomische Entlastung: Bei stérungsfreier Zahlung Uber einen Zeitraum von 36
Monaten regen wir an, die verbleibende Restforderung aus Griinden der Wirtschaftlichkeit dau-
erhaft niederzuschlagen.

Die Punkte wurden weitgehend aufgegriffen und fur die Soforthilfe des Bundes in die Verwaltungs-
praxis umgesetzt.

Lt. SAB sind von rd. 66.000 angeschriebenen Unternehmen sind noch rd. 26.000 Riickmeldungen
ausstehend.

Trotz v.g. Entlastungen bei der Soforthilfe sehen die IHKn weiteres Verbesserungspotential bzw. neue
Ungerechtigkeiten:

1. Gleichbehandlung aller Antragsteller der Soforthilfe (GbR, OHG, UG!)

Aktuell steht der Antragsprozess (gedffnet seit 25.09.25) nur natirlichen Personen zur Verfligung (Ein-
zelunternehmer, Freiberufler). Personengesellschaften oder auch 1-Personen-Kapitalgesellschaften sind
nicht antragsberechtigt.

Forderung: Firr alle Antragsteller, welche die Soforthilfe erhalten haben, sollen auch die gleichen
Riickzahlungsmodalitdten zur Anwendung kommen!

2. Neue Ungleichbehandlung bei bereits geleisteten Riickzahlungen
Bereits geleistete Ruckzahlungen sind von den Erleichterungen nicht erfasst.

Forderung: Wiedereinsetzung/-aufnahme des Verfahrens unbirokratisch zulassen und bei den ent-
sprechenden Voraussetzungen o. g. Regeln ebenfalls anwenden.
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3. Entlastung auch fiir Uberbriickungs- und Neustarthilfen!

Bei den Uberbriickungs- und Neustarthilfen fiir Soloselbstindige sind die Riickzahlungsmodalititen
unveréndert mit hohen Zinszahlungen und keiner Maglichkeit der Einstellung des Verfahrens verbun-
den!

Forderung: Zur Entlastung der Unternehmen und Gleichstellung der Verfahren sollen die Erleichte-
rungen und Hartefallregelungen der Soforthilfe ebenfalls zur Anwendung kommen.

4. AusschlieBlich wird das Jahr 2023 zur Niederschlagung herangezogen!
Forderung: Unternehmen mit aktuellen Schwierigkeiten, die Riickzahlung zu leisten, sollten auch die
Maglichkeit des Nachweises mittels EinkSt-Bescheid von 2024 haben.

Gerne beantworten wir Fragen, die Sie diesbeziiglich haben.

Mit freundlichem GruB

va&a V\

Christoph Neuberg
Hauptgeschaftsfuhrer IHK Chemnitz

Seite 3/3



	251009 Corona-Hilfen AWEK - mit Anlagenbezeichnung.pdf
	Anlage 1 Sachkundigenübersicht.pdf
	Anlage 2 SN SK Behrends.pdf
	StellungnahmeAnörungCoronaRückzahlung.pdf
	250605_Resolution Vollversammlung Coronahilfen.pdf

	Anlage 3 Präsentation SK Kranig.pdf
	Anlage 4 SN SK Neuberg.pdf

